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(57) Die Erfindung betrifft eine Steuervorrichtung (2, 2') für 
industrielle Maschinen (3) mit gesteuerten 
Bewegungsantrieben (13) für Maschinenkomponenten. 
Eine Mensch-Maschine-Schnittstelle (6) weist 
wenigstens ein Bedienelement (16) zur manuellen 
Beeinflussung oder Vorgabe von Verstellbewegungen 
von zumindest einer der Maschinenkomponenten auf. 
Zumindest ein Bedienelement (16) ist als Drehsteller- 
Bedienelement (17) mit einem um eine Drehachse (22) 
drehbar gelagerten Betätigungsorgan (18) ausgebildet, 
wobei Drehbewegungen des Betätigungsorgans (18) von 
einer elektronischen Auswerte- und Steuervorrichtung 
(20) evaluiert werden. Die Auswerte- und 
Steuervorrichtung (20) ist zur automatischen 
Unterscheidung zumindest zwischen einem ersten 
Betriebsmodus (B1) und einem zweiten Betriebsmodus 
(B2) ausgebildet, wobei im ersten Betriebsmodus (B1) 
Verstellbewegungen einer angesteuerten
Maschinenkomponente nur so lange ausgeführt werden, 
solange von der Auswerte- und Steuervorrichtung (20) 
eine Drehbewegung des Betätigungsorgans (18) 
erfassbar ist. Im zweiten Betriebsmodus (B2) werden 
Verstellbewegungen einer angesteuerten
Maschinenkomponente unmittelbar nach Beendigung der 
Drehbewegung des Betätigungsorgans (18) ohne einer 
Unterbrechung der Verstellbewegung der angesteuerten 
Maschinenkomponente für eine zeitlich begrenzte 
Nachlaufzeit (VNL2, VNL3) fortgesetzt.
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Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine Steuervorrichtung (2, 2‘) für industrielle Maschinen (3) 

mit gesteuerten Bewegungsantrieben (13) für Maschinenkomponenten. Eine 

Mensch-Maschine-Schnittstelle (6) weist wenigstens ein Bedienelement (16) zur 

manuellen Beeinflussung oder Vorgabe von Verstellbewegungen von zumindest 

einer der Maschinenkomponenten auf. Zumindest ein Bedienelement (16) ist als 

Drehsteller-Bedienelement (17) mit einem um eine Drehachse (22) drehbar gela­

gerten Betätigungsorgan (18) ausgebildet, wobei Drehbewegungen des Betäti­

gungsorgans (18) von einer elektronischen Auswerte- und Steuervorrichtung (20) 

evaluiert werden. Die Auswerte- und Steuervorrichtung (20) ist zur automatischen 

Unterscheidung zumindest zwischen einem ersten Betriebsmodus (B1) und einem 

zweiten Betriebsmodus (B2) ausgebildet, wobei im ersten Betriebsmodus (B1) 

Verstellbewegungen einer angesteuerten Maschinenkomponente nur so lange 

ausgeführt werden, solange von der Auswerte- und Steuervorrichtung (20) eine 

Drehbewegung des Betätigungsorgans (18) erfassbar ist. Im zweiten Betriebsmo­

dus (B2) werden Verstellbewegungen einer angesteuerten Maschinenkomponente 

unmittelbar nach Beendigung der Drehbewegung des Betätigungsorgans (18) 

ohne einer Unterbrechung der Verstellbewegung der angesteuerten Maschinen­

komponente für eine zeitlich begrenzte Nachlaufzeit (VNL2, VNL3) fortgesetzt.

Fig. 4
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Die Erfindung betrifft eine Steuervorrichtung für industrielle Maschinen mit gesteu­

erten Bewegungsantrieben für Maschinenkomponenten, insbesondere für gesteu­

ert bewegbare Maschinenachsen, sowie ein Verfahren zum Betreiben einer elekt­

ronischen Steuervorrichtung für industrielle Maschinen mit gesteuerten Bewe­

gungsantrieben, wie dies in den Ansprüchen 1 und 14 angegeben ist.

Als Stand der Technik gibt es derzeit Steuervorrichtungen für Maschinen, welche 

zum manuellen Abgeben bzw. Eingeben von Bewegungs-Steuerbefehlen von Sei­

ten einer Bedienperson wenigstens ein Drehrad bzw. ein Drehsteller-Bedienele­

ment aufweisen. Bei solchen Drehrädern ist typischerweise ein Inkrementalgeber 

mit in der Regel 50 oder 100 Inkrementen pro Umdrehung implementiert. Diese 

elektromechanisch umgesetzten Inkrementalgeber verfügen über ein möglichst 

geringes Rast- bzw. Bremsmoment, damit diese nach einem erstmaligen An­

schubsen durch die Bedienperson einen physischen Nachlauf aufweisen und eine 

Steuerbefehl-Nachlaufzeit bereitstellen können. Ein Roboter oder eine Achse einer 

Maschine bewegt sich dabei proportional zur Rotation des Drehrades bzw. propor­

tional zu den durch die Rotation gelieferten Inkrementen. Diese Art der Steuerung 

wird vor allem zum Überwinden von langen Verfahrwegen bzw. Bewegungsstre­

cken verwendet, wobei andererseits auch ein präzises Positionieren in die End­

lage möglich sein soll.

Nachteilig ist, dass solche Drehräder einer hohen Belastung unterliegen, wenn 

weitläufige bzw. lange andauernde Maschinenbewegungen auszuführen sind. Ins­

besondere ist es für die Bedienperson offensichtlich, dass je kräftiger das Drehrad 

angeschubst wird, umso schneller und weiter bzw. länger sich die Maschine bzw. 

Maschinenkomponente bewegt. Um beispielsweise die Strecke zwischen den
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Endlagen einer Maschinenachse abfahren zu können, kann es je nach Maschi­

nenachse vorkommen, dass bis zu zwanzig oder auch mehr „Schubser“ mit voller 

Kraft gegenüber dem Drehrad notwendig sind. Wie anfangs erwähnt, ist die Um­

drehung des Drehrades direkt proportional mit der Bewegung der Maschine. Be­

kannt ist es in diesem Zusammenhang auch, dass die Bedienperson ein Drehbe- 

tätigungs- zu Ausführungsverhältnis auswählen und voreinstellen kann. Dieses 

Verhältnis kann dabei 1:1 betragen, wobei ein einziges Inkrement des Drehrades 

genau einer Einheitsmaschinenbewegung, also einer kleinen Schrittweite ent­

spricht. Dadurch kann die Maschine möglichst präzise bewegt werden. In einer an­

deren Voreinstellung kann das Verhältnis beispielsweise 1:10 betragen, wobei ein 

Inkrement des Drehrades genau 10 Einheitsmaschinenbewegungen, also einer re­

lativ großen Schrittweite entspricht. Bei dieser Einstellung ist es der Bedienperson 

ermöglicht, relativ schnell weite Stellwege bzw. Verfahrstrecken zu überwinden. 

Bei einem Vergessen des Umschaltens von der hohen Schrittweite pro Inkrement 

auf eine niedrige Schrittweite pro Inkrement kann es schnell zu einer Kollision 

bzw. zu Beschädigungen an Maschinenteilen, Werkzeugen oder Werkstücken 

kommen. Zudem ist ein Umschalten zwischen diesen Stufen von den meisten Be­

nutzern nicht gewollt. Um den Nachlauf zu beeinflussen, werden teilweise Dreh­

knöpfe mit großer Masse und besonders reibungsarmen Drehlagerungen verwen­

det. Drehknöpfe mit größerer Masse und speziellen Drehlagerungen sind teurer zu 

fertigen und benötigen auch mehr Platz an der Steuerkonsole.

Aus der EP 1 403 619 B1 ist ein elektronisches Bediensystem bekannt, welches 

als Teil eines Fahrerinformationssystems in Kraftfahrzeugen vorgesehen ist. Zu­

dem soll dieses Bediensystem als Anzeige- und Bedienvorrichtung in Zusammen­

hang mit der Steuerung von Maschinen, zum Beispiel in der industriellen Ferti­

gung, genutzt werden können. Dieses Bediensystem umfasst eine elektronische 

Steuereinheit, welche über eine Recheneinheit verfügt, eine Anzeigeeinheit, wel­

che zur Visualisierung grafischer Darstellungen geeignet ist, und eine Bedienein­

heit, mit welcher manuelle Eingriffe bezüglich der Funktionalitäten des jeweiligen 

Systems vorgenommen werden können. Zur Veränderung von Parametern des 

Systems ist dabei vorgesehen, dass eine Anzeigemarke in Art eines Cursors über 
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die Anzeigefläche der Anzeigeeinheit bewegt wird und dadurch eine zur Verfü­

gung stehende Funktion angewählt wird. Nach entsprechender Anwahl der ge­

wünschten Funktion durch cursorartige Verschiebung der Anzeigemarke wird ein 

weiteres Bedienelement betätigt, um damit Parameter verändern zu können. Die­

ses zweite Bedienelement ermöglicht beispielsweise eine Veränderung von Para­

meterwerten in Verbindung mit der zuvor über ein erstes Bedienelement ausge­

wählten Funktion. Die in dieser Druckschrift beschriebenen Maßnahmen sind für 

die Steuerung bzw. Beeinflussung von Maschinen mit Bewegungsantrieben nur 

bedingt geeignet. Die beschriebenen Maßnahmen eignen sich vielmehr für eine 

Anwendung in Verbindung mit relativ unkritischen Funktionalitäten, wie sie in Fah­

rerinformationssystemen von Kraftfahrzeugen vorkommen. Eine Bedienung von 

industriellen Maschinen mit Bewegungsantrieben wäre mit dieser vorbekannten 

Ausführung nur bedingt zufriedenstellend.

Die EP 1 075 979 B1 beschreibt ein Verfahren zum Betreiben einer Multifunktions­

bedieneinrichtung, welche ebenso in Verbindung mit Kraftfahrzeugen vorteilhaft 

einsetzbar ist. Bei dieser Multifunktionsbedieneinrichtung werden Menüs und/oder 

Bedienfunktionen auf einer Anzeigeeinheit dargestellt und die besagten Menüs 

und/oder Funktionen über Tastelemente und zumindest ein Drehbetätigungsele­

ment betätigt. Zumindest eines dieser Drehbetätigungselemente ist dabei hinsicht­

lich seiner Drehrichtungen und Drehstellungen und/oder Raststellungen und/oder 

Betätigungsanschläge frei programmierbar. Diese freie Programmierung erfolgt 

dabei derart, dass haptische Rückmeldungen im Drehbetätigungsweg erzeugt 

werden, die den jeweils abgerufenen Menüs oder Funktionen zugeordnet sind. Je­

der Betätigungsfunktion ist dabei ein Satz haptischer Daten zugeordnet, die dyna­

misch an eine Funktionsdatenänderung angepasst werden. Damit ist eine intuitive 

Bedienung ermöglicht, nachdem der Bedienperson haptische Rückmeldungen ge­

geben werden, die in Abhängigkeit der jeweiligen Menüs bzw. Funktionen automa­

tisch angepasst werden. Eine Bedienung von industriellen Maschinen mit Bewe­

gungsantrieben ist mit der angegebenen Vorrichtung jedoch nur bedingt praktika­

bel.
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Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, die Nachteile des Standes der Tech­

nik zu überwinden und eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Verfügung zu stel­

len, mittels derer ein Benutzer in der Lage ist, eine möglichst praktikable Bedie­

nung von industriellen Maschinen mit Bewegungsantrieben vorzunehmen.

Insbesondere liegt eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung darin, die Bedien- 

bzw. Programmierbarkeit von Maschinen mit gesteuert verfahrbaren Komponen­

ten bzw. aktiv verstellbaren Maschinenachsen zu verbessern.

Diese Aufgabenstellung wird durch eine Vorrichtung und ein Verfahren gemäß den 

Ansprüchen gelöst.

Demnach ist eine Steuervorrichtung für industrielle Maschinen mit gesteuerten Be­

wegungsantrieben für Maschinenkomponenten vorgesehen, welche Steuervorrich­

tung zumindest eine Mensch-Maschine-Schnittstelle, insbesondere steuerungs­

technische Ein- und Ausgabemittel, umfasst. Dabei ist wenigstens ein Bedienele­

ment zur manuellen Beeinflussung oder Vorgabe von Verstellbewegungen von zu­

mindest einer der Maschinenkomponenten, beispielsweise in Art von gesteuert 

verstellbaren Maschinenachsen, ausgeführt. Zumindest ein Bedienelement der 

Mensch-Maschine-Schnittstelle ist als Drehsteller-Bedienelement mit einem um 

eine Drehachse drehbar gelagerten Betätigungsorgan ausgebildet ist, welches Be­

tätigungsorgan durch die Betätigungskraft einer Bedienperson verdrehbar ist. 

Drehbewegungen des Betätigungsorgans respektive seiner Drehachse werden 

von einer elektronischen Auswerte- und Steuervorrichtung evaluiert und daraus 

entsprechende Steuerbefehle abgeleitet. Bevorzugt ist das Drehsteller-Bedienele­

ment derart ausgeführt, dass eine bidirektionale Einleitung von Drehbewegungen 

ermöglicht ist, wobei die jeweilige Drehrichtung elektronisch detektierbar ist.

Die entsprechende Steuervorrichtung zeichnet sich dadurch aus, dass die Aus­

werte- und Steuervorrichtung zur automatischen bzw. automatisierten Unterschei­

dung zumindest zwischen einem ersten Betriebsmodus und einem zweiten Be­

triebsmodus ausgebildet ist, wobei im ersten Betriebsmodus Verstellbewegungen 

einer angesteuerten Maschinenkomponente bzw. Maschinenachse nur so lange 
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ausgeführt werden, solange von der Auswerte- und Steuervorrichtung eine Dreh­

bewegung des Betätigungsorgans respektive seiner Drehachse erfassbar ist. Im 

zweiten Betriebsmodus werden Verstellbewegungen einer angesteuerten Maschi­

nenkomponente bzw. Maschinenachse unmittelbar nach Beendigung der Drehbe­

wegung des Betätigungsorgans oder seiner Drehachse ohne einer Unterbrechung 

der Verstellbewegung der angesteuerten Maschinenkomponente für eine defi­

nierte bzw. zeitlich begrenzte Nachlaufzeit fortgesetzt.

Die automatische Unterscheidung bzw. der automatische Wechsel zwischen dem 

ersten und dem zweiten Betriebsmodus erfolgt in Abhängigkeit einer von der Aus­

werte- und Steuervorrichtung erfassten Winkelgeschwindigkeit oder Winkelbe­

schleunigung, welche zu Beginn einer von einer Bedienperson gegenüber dem 

Betätigungsorgan jeweils eingeleiteten Drehbewegung vorliegt. Insbesondere wird 

die automatische Unterscheidung zwischen dem ersten und dem zweiten Be­

triebsmodus basierend auf einer von der Auswerte- und Steuervorrichtung erfass­

ten Winkelgeschwindigkeit oder Winkelbeschleunigung vorgenommen, welche 

Winkelgeschwindigkeit oder Winkelbeschleunigung während oder nach einer An­

fangsphase einer Drehbetätigung des Betätigungsorgans vorliegt, oder zu einem 

Evaluierungszeitpunkt nach dem Beginn einer gegenüber dem Betätigungsorgan 

jeweils eingeleiteten Drehbetätigung des Betätigungsorgans vorliegt oder vorhan­

den ist. Demnach wird das initiale Drehbewegungsverhalten des Betätigungsor­

gans erfasst, evaluiert und zur wahlweisen Aktivierung des ersten oder zweiten 

Betriebsmodus herangezogen.

Insbesondere ist die Auswerte- und Steuervorrichtung zur automatischen bzw. au­

tomatisierten Umschaltung zwischen dem ersten und zweiten Betriebsmodus - 

und umgekehrt - vorgesehen, respektive zur automatischen bzw. automatisierten 

Aktivierung des ersten oder zweiten Betriebsmodus ausgebildet.

Durch die angegebenen Maßnahmen ist eine verbesserte manuelle Bedienung 

bzw. Kontrolle von Bewegungsantrieben bzw. von damit bewegten Maschinen­

komponenten ermöglicht. Insbesondere ist dadurch für eine Bedienperson eine 

Bedienungssystematik geschaffen, welche eine rasch verständliche bzw. eine in­
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tuitive manuelle Bedienung von verfahrbaren Maschenkomponenten, insbeson­

dere von sogenannten Maschinenachsen, ermöglicht. Die entsprechenden Bedi­

enhandlungen können dabei relativ komfortabel und zugleich fehlervermeidend 

ausgeführt werden. Durch die eindeutigen Bedienhandlungen bzw. durch die da­

mit einhergehende bewusste Abgabe von Bewegungs-Steuerbefehlen kann das 

Beschädigungsrisiko gegenüber einer gesteuerten Maschine minimiert und die 

Personensicherheit gesteigert werden Insbesondere kann eine von manuell ange­

steuerten Maschinen ausgehende Gefahr reduziert werden, nachdem unbeabsich­

tigte bzw. ungewollte Steuerbefehle vermieden bzw. hintangehalten werden kön­

nen.

Diese vorteilhaften Wirkungen werden unter anderem dadurch erreicht, dass die 

Aktivierung des jeweiligen Betriebsmodus bzw. die Umschaltung zwischen den je­

weiligen Betriebsmodi automatisch erfolgt und die entsprechende Maschine daher 

relativ fehlervermeidend und auch komfortabel sowie rasch zu bedienen ist. Insbe­

sondere kann eine Unachtsamkeit des Benutzers nicht dazu führen, dass im Zuge 

einer vorzunehmenden Feinjustierung der Position einer Maschinenkomponente, 

was vorzugsweise im ersten Betriebsmodus erfolgt, irrtümlich der zweite Betriebs­

modus vorliegt, welcher zur Grob-Positionierung bzw. zum Ausführen von relativ 

weitläufigen Stellbewegungen mit relativ hohen Bewegungsgeschwindigkeiten vor­

gesehen ist. In vorteilhafter Art und Weise ist also eine manuelle Umschaltung 

zwischen zwei Betriebsmodi zum Feinjustieren bzw. Schnellverfahren nicht erfor­

derlich. Die Gefahr von Kollisionen mit Werkstücken bzw. sonstigen Objekten und 

das Risiko der Beschädigung von Maschinenkomponenten, Werkstücken oder 

Werkzeugen kann somit verringert werden.

Darüber hinaus kann das angegebene Drehsteller-Bedienelement relativ kosten­

günstig gefertigt werden, nachdem keine Drehknöpfe bzw. Betätigungsorgane mit 

hoher Masse und einem damit einhergehendem, möglichst hohen Trägheitsmo­

ment erforderlich sind, um ausreichend lange, physische Nachlaufzeiten des Betä­

tigungsorgans zu erzielen. Vielmehr ist erfindungsgemäß ein virtueller Nachlauf für 

die jeweilige Maschinenbewegung der angesteuerten Maschinenkomponente im­
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plementiert und kann auf Drehsteller-Bedienelemente, welche entweder ver­

schleißanfällig sind oder aufgrund hoher Anforderungen an den Aufbau bzw. an 

die Mechanik relativ kostenintensiv sind und zudem einen hohen Einbau-Platzbe­

darf aufweisen, verzichtet werden. Die angegebene Steuervorrichtung kann somit 

möglichst kostengünstig und kompakt umgesetzt werden und bietet bei hoher Ro­

bustheit bzw. Langlebigkeit auch einen verbesserten Bedienkomfort.

Entsprechend einer praktikablen Maßnahme kann dabei vorgesehen sein, dass 

von der Auswerte- und Steuervorrichtung eine Umschaltung auf den zweiten Be­

triebsmodus oder eine Aktivierung des zweiten Betriebsmodus vorgenommen 

wird, wenn die Winkelgeschwindigkeit oder Winkelbeschleunigung des Betäti­

gungsorgans respektive seiner Drehachse am Beginn der Einleitung einer Drehbe­

wegung am Betätigungsorgan, also im Zuge des initialen „Aufdrehens“ des Betäti­

gungsorgans, einen vordefinierten Schwellwert, insbesondere einen bestimmten 

Dynamik- bzw. Beschleunigungsschwellwert erreicht hat oder überschreitet. 

Dadurch ist eine steuerungstechnisch zuverlässig detektierbares und eindeutig 

evaluierbares Kriterium gewählt, welches als Grundlage für die automatisierte Um­

schaltung bzw. Aktivierung der jeweiligen Betriebsmodi herangezogen wird. Fer­

ner kann dadurch eine möglichst eindeutige bzw. fehlerfreie Unterscheidung der 

von der Bedienperson gewünschten bzw. beabsichtigten Art der Bewegungssteue­

rung erzielt werden. Zudem ist dadurch ein möglichst intuitives Bedienkonzept ge­

schaffen, wodurch die entsprechenden Bedienhandlungen für eine Bedienperson 

rasch geläufig sind oder mühelos erlernbar sind.

Die Auswerte- und Steuervorrichtung kann auch dazu eingerichtet sein, eine 

Nachlaufzeit oder ein Nachlaufverhalten der Bewegung der angesteuerten Ma­

schinenkomponente in Abhängigkeit von mehreren vordefinierten Schwellwerten 

festzulegen bzw. zu bestimmen, welche unterschiedlichen Schwellwerte durch un­

terschiedlich hohe Winkelgeschwindigkeiten oder Winkelbeschleunigungen des 

Betätigungsorgans respektive seiner Drehachse am Beginn der Drehbewegung 

bzw. im Zuge der Einleitung einer Drehbewegung definiert sind. Dadurch ist eine 

dynamische Hochskalierung des Nachlaufverhaltens bzw. des „Nachwirkens“ der
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Stellbewegung der Maschinenkomponente geschaffen, wodurch der Bedienkom­

fort bzw. die Bedienergonomie nochmals gesteigert werden kann. Insbesondere

können dadurch relativ dynamische Drehbetätigungen des Betätigungsorgans in

vergleichsweise ausgeprägtere Nachlaufverhalten der Maschinenbewegung um­

gesetzt werden.

Entsprechend einer vorteilhaften Maßnahme kann die Auswerte- und Steuervor­

richtung auch dazu ausgebildet sein, den zweiten Betriebsmodus einzuleiten oder 

darauf umzuschalten, wenn zusätzlich mittels einem Berührungs- oder Ergrei­

fungserkennungsmittel, beispielsweise mittels einem kapazitiven Sensor, detek- 

tiert wird, dass das Betätigungsorgan von der Bedienperson losgelassen wurde. 

Dadurch kann eine besonderes eindeutige Unterscheidung zwischen einer von der 

Bedienperson beabsichtigten Betriebsweise gemäß dem ersten oder zweiten Be­

triebsmodus erreicht werden, ohne dass zusätzliche bzw. gesonderte Bedienhand­

lungen erforderlich sind. Ein einfaches Loslassen des Betätigungsorgans nach ei­

ner relativ dynamischen Beschleunigung des Betätigungsorgans ist ein relativ un­

missverständliches Anzeichen dafür, dass der zweite Betriebsmodus des Dreh­

steller-Bedienelementes gewünscht ist bzw. zu aktivieren ist. Anstelle eines vor­

zugsweise kapazitiven Erkennungsmittels sind auch Erfassungsmittel denkbar, 

welche auf einem resistiven oder drucksensitiven Prinzip arbeiten.

Gemäß einer zweckmäßigen Ausführungsform kann auch vorgesehen sein, dass 

die Auswerte- und Steuervorrichtung eine Nachlaufzeit oder ein Nachlaufverhalten 

der Bewegung der angesteuerten Maschinenkomponente in Abhängigkeit der ak­

tuellen Position der angesteuerten Maschinenkomponente bzw. Maschinenachse, 

beispielsweise in Bezug auf eine technische oder mechanische Endposition oder 

in Bezug auf einen kollisionsfreien Bewegungsspielraum, unterschiedlich festlegt 

bzw. bestimmt. Dadurch, dass von der Steuervorrichtung auch Informationen über 

die jeweilige Position bzw. Relativlage der angesteuerten Maschinenachse verar­

beitet bzw. involviert werden, können ungünstige bzw. abrupte Steuerbewegungen 

effizient vermieden werden. Dies begünstigt einen harmonischen und dennoch
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möglichst raschen Bewegungsablauf der angesteuerten Maschine. Allfällige Miss­

verständnisse oder Unachtsamkeiten der Bedienperson führen dadurch auch nicht

zu kritischen bzw. nicht zu stark beanspruchenden Maschinenbewegungen.

Von Vorteil kann es auch sein, wenn die Auswerte- und Steuervorrichtung dazu 

ausgebildet ist, eine Nachlaufzeit und/oder eine Geschwindigkeit der Bewegung 

der angesteuerten Maschinenkomponente zumindest einmal oder mehrmals zu er­

höhen, wenn die erfasste Winkelgeschwindigkeit oder Winkelbeschleunigung des 

Betätigungsorgans oder seiner Drehachse den vordefinierten Schwellwert inner­

halb einer vordefinierten Bewertungszeitspanne zweimal oder mehrmals erreicht 

oder überschreitet. Insbesondere kann dadurch auf automatisierte Weise das 

Nachlaufverhalten adaptiert, insbesondere intensiviert werden, wenn ein zwei- o­

der mehrfaches Anschubsen des Betätigungsorgans innerhalb der vordefinierten 

Bewertungszeitspanne erfolgt. Dadurch können relativ weite Stellwege noch ra­

scher abgefahren werden bzw. können dadurch die gewünschten Endpositionen 

noch einfacher bzw. komfortable erreicht werden. Auch hierfür müssen seitens der 

Bedienperson keine zusätzlichen Einstelltätigkeiten bzw. keine speziellen Umstell­

tätigkeiten vorgenommen werden. Insbesondere kann dadurch automatisiert eine 

höhere Verstell- und/oder Nachlaufgeschwindigkeit und/oder eine längere Nach­

laufzeit aktiviert bzw. eingestellt werden.

Zweckmäßig kann es in diesem Zusammenhang sein, wenn die vordefinierte Be­

wertungszeitspanne durch eine erneute Drehbetätigung des Betätigungsorgans 

vor dem Eintreten bzw. Erreichen von dessen Stillstand festgelegt ist, oder durch 

eine erneute Drehbetätigung des Betätigungsorgans innerhalb von weniger als 2 

Sekunden, vorzugsweise von weniger als 1 Sekunde, ab dem Loslassen bzw. 

nach dem Freigeben des Betätigungsorgans durch die Bedienperson definiert ist. 

Dadurch kann eine möglichst eindeutige Abgrenzung zwischen einem gewünsch­

ten Steuerverhalten gemäß dem ersten oder zweiten Betriebsmodus erzielt wer­

den.

Eine zweckmäßige Maßnahme zum Beenden bzw. Abbrechen des zweiten Be­

triebsmodus bzw. zum bedarfsweisen Stoppen einer Nachlaufbewegung der ange­

steuerten Maschinenkomponente liegt vor, wenn mittels einem Berührungs- oder
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Ergreifungserkennungsmittel, beispielsweise mittels einem kapazitiven Sensor, 

detektiert wird, dass das Betätigungsorgan während dem Vorliegen des zweiten 

Betriebsmodus von der Bedienperson wieder ergriffen und von der Bedienperson 

daraufhin keine Drehbetätigung eingeleitet wurde, oder von der Bedienperson eine 

Drehbetätigung des Betätigungsorgans in die Gegenrichtung eingeleitet wurde. 

Insbesondere ist dadurch für die Bedienperson ein intuitiver und rasch umsetzba­

rer Abbruch einer steuerungstechnisch nachlaufenden Maschinenbewegung er­

möglicht.

Alternativ dazu kann auch vorgesehen sein, dass der zweite Betriebsmodus been­

det und eine aktuell ausgeführte Bewegung einer angesteuerten Maschinenkom­

ponente umgehend gestoppt wird, wenn während dem Vorliegen des zweiten Be­

triebsmodus von der Bedienperson eine Drehbetätigung des Betätigungsorgans in 

die Gegenrichtung eingeleitet wird. Insbesondere ist es dadurch nicht unbedingt 

erforderlich, ein Berührungs- oder Ergreifungserkennungsmittel in Bezug auf das 

Betätigungsorgan vorzusehen.

Weiters ist es möglich, dass der zweite Betriebsmodus beendet und eine aktuell 

ausgeführte Bewegung einer angesteuerten Maschinenkomponente umgehend 

gestoppt wird, wenn das Betätigungsorgan seitens der Bedienperson in Axialrich­

tung seiner Drehachse mit einem Mindestwert einer Axialkraft beaufschlagt wird, 

oder in Axialrichtung seiner Drehachse verstellt, insbesondere hineingedrückt, 

wird. Auch dadurch ist ein intuitiv aktivierbarer Not-Stopp erzielbar bzw. ein ver­

gleichsweise abruptes Stoppen einer durch die angegebenen Steuerungsmaßnah­

men quasi nachlaufenden und normalerweise allmählich abklingenden Maschinen­

bewegung ermöglicht.

Von besonderem Vorteil kann es auch sein, wenn eine akustische und/oder visu­

elle Signalisierungsvorrichtung ausgebildet ist, welche der Bedienperson beim 

Vorliegen des zweiten Betriebsmodus das Nachlaufverhalten der angesteuerten 

Maschinenkomponente signalisiert, insbesondere zur Abgabe einer akustischen 

und/oder visuellen Rückmeldung über das allmähliche Verstreichen oder Ablaufen 

der Nachlaufzeit und/oder über die allmählich abnehmende Nachlaufgeschwindig­

keit der angesteuerten Maschinenkomponente vorgesehen ist. Dadurch kann für
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eine Bedienperson die Klarheit der Bedienungsmaßnahmen bzw. die Nachvoll­

ziehbarkeit der teilweise automatisiert aktivierten bzw. deaktivierten Steuerungs­

abläufe weiter gesteigert werden. Insbesondere können dadurch kaum Missver­

ständnisse hinsichtlich des jeweils vorliegenden Betriebsmodus auftreten. Dies vor 

allem dann, wenn aufgrund des zweiten Betriebsmodus ein virtueller Nachlauf ak­

tiv ist bzw. ein Nachwirken des zuvor abgegebenen Bewegungs-Steuerbefehls 

vorliegt.

Insbesondere kann es zweckmäßig sein, wenn die akustische und/oder visuelle 

Signalisierungsvorrichtung wenigstens einen Lautsprecher und/oder wenigstens 

ein Anzeigemittel aufweist, welches beispielsweise eine Restdaueranzeige und/o­

der eine Geschwindigkeitsanzeige in Zahlen-, Balken- oder Zeigerform umfasst.

Beispielsweise durch die Abgabe von akustischen Signalisierungen, insbesondere 

durch abklingende Ratter-, Lauf- bzw. Rotationsgeräusche, ist für eine Bedienper­

son eindeutig erkennbar, dass eine steuerungstechnisch automatisch initiierte, 

nachlaufende Bewegung einer zuvor angesteuerten Maschinenachse soeben 

noch ausgeführt wird. Alternativ oder in Kombination dazu kann dies auch durch 

die zuvor genannten, visuell erfassbaren Signalisierungen erzielt werden. Das Ab­

klingen bzw. Verstummen eines solchen Feedback-Geräusches und/oder das An­

zeigen eines Maximal- oder Nullwertes via das optische Signalisierungs- bzw. An­

zeigemittel soll dabei mit dem Zeitpunkt des automatischen Stoppens oder Aus­

laufens der automatisiert nachlaufenden Maschinenbewegung einhergehen.

Ferner kann vorgesehen sein, dass das Betätigungsorgan oder dessen Drehachse 

mit einem gesteuert veränderlichen Drehwiderstand-Generierungsmittel in mecha­

nischer Wechselwirkung steht bzw. damit bewegungsgekoppelt ist, wobei die Aus­

werte- und Steuervorrichtung zur veränderlichen Einstellung von Drehwiderstän­

den des Drehwiderstand-Generierungsmittels ausgebildet ist. Insbesondere kön­

nen dadurch einer Bedienperson auch haptisch wahrnehmbare Rückmeldungen 

gegeben werde, durch welche die Bedienungsergonomie und/oder die Fehlersi­

cherheit in Zusammenhang mit manuell anzusteuernden Bewegungsantrieben 

bzw. Maschinenachsen weiter gesteigert werden kann.
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Zum besseren Verständnis der Erfindung wird diese anhand der nachfolgenden

Figuren näher erläutert.

12

Es zeigen jeweils in stark vereinfachter, schematischer Darstellung:

Fig. 1 eine aus mehreren Maschinen, insbesondere Industrierobotern, gebil­

dete technische Anlage und ein dabei eingesetztes, elektronisches 

Steuerungssystem, welches Steuerungssystem mehrere Steuervorrich­

tungen und eine Mensch-Maschine-Schnittstelle in Art eines tragbaren 

Handbediengerätes umfasst;

Fig. 2 eine Produktionsmaschine, insbesondere eine Spritzgießmaschine, 

welche eine elektronische Steuervorrichtung und eine daran angebun­

dene Mensch-Maschine-Schnittstelle in Art eines stationären Bedienpa­

nels umfasst;

Fig. 3 das Bedienpanel der Produktionsmaschine nach Fig. 2;

Fig. 4 eine Steuervorrichtung für industrielle Maschinen mit einem Drehsteller­

Bedienelement, welches zur Bedienung oder Beeinflussung von Bewe­

gungsantrieben dient;

Fig. 5 mögliche Kennlinien in Zusammenhang mit einem relativ feinfühligen 

Bewegen oder Positionieren einer über das Drehsteller-Bedienelement 

angesteuerten Maschinenkomponente;

Fig. 6 mögliche Kennlinien in Zusammenhang mit relativ weitläufigen bzw. 

vergleichsweise lange andauernden Verstellbewegungen einer über 

das Drehsteller-Bedienelement angesteuerten Maschinenkomponente.

Einführend sei festgehalten, dass in den unterschiedlich beschriebenen Ausfüh­

rungsformen gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbe­

zeichnungen versehen werden, wobei die in der gesamten Beschreibung enthalte­

nen Offenbarungen sinngemäß auf gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. 

gleichen Bauteilbezeichnungen übertragen werden können. Auch sind die in der 

Beschreibung gewählten Lageangaben, wie z.B. oben, unten, seitlich usw. auf die
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unmittelbar beschriebene sowie dargestellte Figur bezogen und sind diese Lage­

angaben bei einer Lageänderung sinngemäß auf die neue Lage zu übertragen.

In den Fig. 1 bis 3 sind Ausführungsbeispiele von elektrotechnischen bzw. elektro­

nischen Steuerungssystemen 1 gezeigt, die für die Automatisierung bzw. Steue­

rung von industriellen Anlagen eingesetzt werden können. Eine solche industrielle 

Anlage bzw. dessen Steuerungssystem 1 umfasst wenigstens eine elektronische 

Steuervorrichtung 2, 2‘ bzw. kann auch eine Mehrzahl von verteilt angeordneten 

elektronischen Steuervorrichtungen 2, 2‘ vorgesehen sein. Eine entsprechende 

Anlage umfasst zumindest eine Maschine 3 bzw. eine Mehrzahl von gegebenen­

falls interagierenden Maschinen 3 bzw. Maschinenkomponenten. Die zumindest 

eine elektronische Steuervorrichtung 2, 2‘ ist vorzugsweise softwaregesteuert aus­

geführt und dient primär dazu, die jeweiligen Steuerungsfunktionen der jeweiligen 

industriellen Maschine 3 umzusetzen bzw. die Abläufe der Maschine 3 überwa­

chen, beeinflussen und/oder programmieren zu können.

Entsprechend der Ausführung nach Fig. 1 ist eine solche industrielle Maschine 3 

durch wenigstens einen Industrieroboter 4 gebildet. Ein solcher Industrieroboter 4 

kann Bestandteil einer Montage- bzw. Fertigungsanlage sein. Durch eine daten­
technische Vernetzung der jeweiligen Steuervorrichtungen 2, 2‘ kann vorgesehen 

sein, dass die Industrieroboter 4 steuerungstechnisch interagieren können. Eine 

solche daten- bzw. steuerungstechnische Vernetzung zwischen mehreren Indust­

rierobotern 4 kann auch einen zentralen Leitrechner 5 umfassen. Hinsichtlich einer 

zentralen, dezentralen, hierarchischen oder anderweitig aufgebauten Steuerungs­

architektur und Vernetzung sind dabei vielfältigste Ausführungsformen denkbar, 

welche entsprechend den jeweiligen Erfordernissen gewählt werden können.

Zumindest einer Steuervorrichtung 2‘ in zumindest einer Maschine 3 ist dabei zu­

mindest eine Mensch-Maschine-Schnittstelle 6 (HMI) zugeordnet bzw. zuorden­

bar. Mittels dieser Mensch-Maschine-Schnittstelle 6 sind steuerungsrelevante In­

teraktionen zwischen einer Bedienperson 7 und der jeweiligen Maschine 3 ermög­

licht.
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Beim Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 ist die steuerungstechnische Mensch-Ma­

schine-Schnittstelle 6 durch ein mobiles bzw. tragbares Handbediengerät 8 gebil­

det. Bei der Ausführungsform nach Fig. 2 ist die Mensch-Maschine-Schnittstelle 6

durch ein stationäres Bedienpanel 9 definiert. Die jeweiligen Mensch-Maschine­

Schnittstellen 6 können somit auch als Bedienerschnittstellen bezeichnet werden.

Ein gattungsgemäßes Handbediengerät 8 bzw. Bedienpanel 9 weist wenigstens 

eine Eingabevorrichtung 10, wie zum Beispiel einen berührungssensitiven Bild­

schirm 11, Eingabetasten 12, Schalter, oder sonstige elektrische oder elektrome­

chanische Eingabemittel auf. Zudem können visuell und/oder akustisch erfassbare 

Ausgabemittel vorgesehen sein. Bei einem gattungsgemäßen Handbediengerät 8 

bzw. Bedienpanel 9 können insbesondere der zuvor erwähnte berührungssensi­

tive Bildschirm 11, sowie Leuchtelemente bzw. Signalisierungslampen zur Anzeige 

von systemrelevanten Daten bzw. Zuständen vorgesehen sein. Der Funktionsum­

fang und die Ausführungsform der jeweiligen Eingabevorrichtung bzw. der jeweili­

gen Ausgabevorrichtung hängen dabei stark von der jeweiligen Anwendung, ins­

besondere von der technischen Komplexität der zu steuernden Maschine 3 bzw. 

Anlage ab. Wesentlich ist dabei, dass die Bedienperson 7 mittels der Eingabevor­

richtung 10 und einer geeigneten Ausgabevorrichtung, insbesondere mittels dem 

zuvor genannten berührungssensitiven Bildschirm 11, die benötigten steuerungs­

technischen Abläufe kontrollieren bzw. überwachen, beeinflussen und/oder pro­

grammieren kann.

Die in der Mensch-Maschine-Schnittstelle 6, insbesondere im Handbediengerät 8 

bzw. im Bedienpanel 9 ausgeführte Steuervorrichtung 2 und die einer Maschine 3 

zugeordnete Steuervorrichtung 2' können dabei über kabelgebundene und/oder 

drahtlos ausgeführte Kommunikationsschnittstellen in datentechnischer bzw. steu­

erungstechnischer Wechselwirkung stehen.

Wie an sich bekannt, sind zur Automatisierung der jeweiligen Maschinen 3 steuer­

bare, insbesondere wenigstens aktivier- und deaktivierbare Bewegungsantriebe 

13 vorgesehen, welche mit der jeweiligen Steuervorrichtung 2‘ leitungsverbunden 

sind. Häufig sind solche Bewegungsantriebe 13 auch hinsichtlich ihrer Antriebsge-
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schwindigkeit und/oder Antriebsleistung bzw. Antriebskraft bedarfsabhängig ein­

stell- bzw. veränderbar. Derartige Bewegungsantriebe 13 können, wie in Fig. 2 

bzw. Fig. 4 veranschaulicht, durch Motoren 14, durch Hydraulikzylinder, durch 

Proportional-Magnetventile 15, oder durch sonstige Elemente zur aktiven bzw. 

steuerbaren Bewegung von Maschinenkomponenten gebildet sein. Unter den ent­

sprechenden Bewegungsantrieben 13 sind auch Aktoren zu verstehen, mit wel­

chen eine Verstellbewegung einer Maschinenkomponente erzeugt bzw. eingeleitet 

werden kann. Ein solcher Bewegungsantrieb 13 und die jeweilige Maschinenkom­

ponente können dabei auch als Maschinenachse bezeichnet werden. Unter einer 

steuerbaren Maschinenkomponente bzw. Maschinenachse kann zum Bespiel ein 

Gelenksarm eines Industrieroboters 4, eine Vorschubeinheit, ein Bearbeitungsag­

gregat einer Werkzeugmaschine, ein Stellantrieb einer Produktionsmaschine, und 

dergleichen verstanden werden. An eine solche Maschinen-Steuervorrichtung 2‘ 

können typischerweise auch eine Mehrzahl von Sensoren, Endschalter und/oder 

Geber angeschlossen sein, wie dies allgemein bekannt ist und in Fig. 4 beispiel­

haft gezeigt ist. Dadurch können Bewegungs- bzw. Funktionsabläufe der jeweili­

gen Maschine vollautomatisch oder zumindest teilautomatisch ausgeführt werden 

bzw. automatisiert überwacht werden.

Zur manuellen Beeinflussung bzw. zur Programmierung der jeweiligen Bewe­

gungsantriebe 13 bzw. Maschinenkomponenten ist an der jeweiligen Mensch-Ma­

schine-Schnittstelle 6 zumindest ein Bedienelement 16 zur manuellen Beeinflus­

sung oder Vorgabe von Verstellbewegungen von zumindest einer der Maschinen­

komponenten bzw. Maschinenachsen vorgesehen. Diese manuelle Beeinflussung 

oder Vorgabe von Verstellbewegungen durch eine Bedienperson 7 umfasst vor­

zugsweise die Möglichkeit einer Geschwindigkeits- und/oder Leistungsverände­

rung des anzusteuernden bzw. selektiv ansteuerbaren Bewegungsantriebes 13. 

Zudem können Bedienelemente, insbesondere Tast- oder Schaltelemente, ausge­

führt sein, welche zur Aktivierung und Deaktivierung eines ausgewählten bzw. an­

steuerbaren Bewegungsantriebes 13 vorgesehen sind.
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Zumindest eines der Bedienelemente 16 an der Mensch-Maschine-Schnittstelle 6 

ist dabei als Drehsteller-Bedienelement 17 mit einem endlos bzw. anschlaglos ver­

drehbaren Betätigungsorgan 18 ausgeführt. Endlose Verdrehbarkeit bedeutet da­

bei, dass das Drehsteller-Bedienelement 17 bzw. dessen Betätigungsorgan 18 

derart ausgeführt ist, dass es keine mechanischen Endanschläge bzw. keine dau­

erhafte Begrenzung hinsichtlich der Drehbeweglichkeit des Betätigungsorgans 18 

gibt. Dies im Unterschied zu einem typischen Potentiometer bzw. einstellbaren, 

ohmschen Widerstand, bei welchem ein Verdreh- bzw. Einstellbereich von übli­

cherweise etwa 270° gegeben ist. Das anspruchsgemäße Drehsteller-Bedienele­

ment 17 ist vielmehr mit einem sogenannten Override-Potentiometer vergleichbar 

bzw. kann das Drehsteller-Bedienelement 17 als endlos drehbeweglicher Inkre­

mentalgeber ausgeführt sein. Vorteilhaft ist es dabei, wenn das Drehsteller-Bedie­

nelement 17 eine endlose Rotierbarkeit seines beispielsweise scheiben- oder rad­

förmigen Betätigungsorgans 18 bzw. eine damit einhergehende, unbegrenzte Ab­

gabe von Sensorimpulsen bzw. Inkrementen ermöglicht.

Das Drehsteller-Bedienelement 17 am Handbediengerät 8 (Fig. 1) bzw. am Bedi­

enpanel 9 (Fig. 3) kann in einem gegebenenfalls implementierten, bedarfsweise 

aktivierbaren Betriebsmodus auch nur eine reine Schaltfunktion für zumindest ei­

nen der Bewegungsantriebe 13 aufweisen. Die Schaltfunktion des Drehsteller-Be­

dienelementes 17 kann dabei als Rast-Schalfunktion und/oder als Tast-Schalfunk­

tion umgesetzt sein.

Optional kann das Betätigungsorgan 18 wenigstens eine Markierung 19 umfassen, 

mit welcher einer Bedienperson 7 die jeweilige Drehwinkelstellung des Betäti­

gungsorgans 18 angezeigt werden kann. Eine solche Markierung 19 am vorzugs­

weise endlos verdrehbaren bzw. anschlaglos rotierbaren Betätigungsorgan 18 ist 

jedoch nicht zwingend.

Das Drehsteller-Bedienelement 17 ist mit einer elektronischen Auswerte- und 

Steuervorrichtung 20 verbunden bzw. kann eine solche Auswerte- und Steuervor­

richtung 20 ein Bestandteil des Drehsteller-Bedienelementes 17 sein. Insbeson­

dere sind Signale bzw. Betätigungszustände des Drehsteller-Bedienelementes 17 

durch die Auswerte- und Steuervorrichtung 20 erfass- und evaluierbar.
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Die Auswerte- und Steuervorrichtung 20 kann dabei als eigenständige bzw. sepa­

rate Einheit ausgeführt sein, oder aber durch die Steuervorrichtung 2, 2‘ umge­

setzt werden. Insbesondere kann die Steuervorrichtung 2, 2‘ zumindest Teilaufga­

ben der Auswerte- und Steuervorrichtung 20 übernehmen. Dies vor allem deshalb, 

weil die Funktionalitäten der Auswerte- und Steuervorrichtung 20 überwiegend 

softwaretechnisch bzw. programmtechnisch realisierbar sind und daher in einfa­

cher Art und Weise einen Funktionsumfang der Steuervorrichtung 2, 2‘ darstellen 

können. Es ist somit auch ein kombinatorisches Zusammenwirken möglich, um 

eine Umsetzung der Auswerte- und Steuervorrichtung 20 zu erzielen. Die Aus­

werte- und Steuervorrichtung 20 kann aber auch - wie vorstehend beschrieben - 

integraler Bestandteil des Drehsteller-Bedienelementes 17 sein.

Das Drehsteller-Bedienelement 17 umfasst wenigstens ein sensortechnisches Er­

fassungsmittel 21 zur Ermittlung der von einer Bedienperson 7 jeweils vorgenom­

menen Drehbetätigungen gegenüber dem Betätigungsorgan 18. Insbesondere ist 

es möglich, via das sensortechnische Erfassungsmittel 21 zumindest den zurück­

gelegten Drehwinkel, also die Winkeländerung, und die Drehrichtung des Betäti­

gungsorgans 18 zu detektieren. Als sensortechnisches Erfassungsmittel 21 eignen 

sich vorzugsweise Inkrementalgeber oder auch Absolutwertgeber, welche mit der 

Auswerte- und Steuervorrichtung 20 leitungsverbunden sind und so die jeweiligen 

Sensorsignale bzw. Werte zur weiteren Verarbeitung bzw. Auswertung bereitstel­

len. Insbesondere kann via die Auswerte- und Steuervorrichtung 20 das von der 

Bedienperson 7 gegenüber dem Betätigungsorgan 18 ausgeübte Bedienverhalten 

ermittelt werden. Das Bedienverhalten umfasst dabei Parameter wie Drehrichtung, 

Drehwinkel, Drehgeschwindigkeit, Betätigungs- bzw. Drehverlauf, Winkelbeschleu­

nigung und dergleichen. Daraus folgt, dass die von einer Bedienperson 7 am Be­

tätigungsorgan 18 respektive gegenüber seiner Drehachse 22 ausgeübten Dreh­

bewegungen von der elektronischen Auswerte- und Steuervorrichtung 20 evaluiert 

werden und daraus entsprechende Steuerbefehle für die angesteuerte Maschine 3 

bzw. Maschinenkomponente abgeleitet werden.

Das Betätigungsorgan 18 oder dessen Drehachse 22 kann auch mit einem ge­

steuert veränderlichen Drehwiderstand-Generierungsmittel 23 in mechanischer
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Wechselwirkung stehen bzw. damit bewegungsgekoppelt sein. Die Auswerte- und 

Steuervorrichtung 20 ist dabei mit dem Drehwiderstand-Generierungsmittel 23 lei­

tungsverbunden und zur gesteuert veränderlichen Einstellung von Drehwiderstän­

den des Drehwiderstand-Generierungsmittels 23 ausgebildet. Das Drehwider­

stand-Generierungsmittel 23 kann dabei eine elektrorheologische oder magne­

torheologische Flüssigkeit umfassen, deren Viskosität durch Einwirkung elektri­

scher Energie in Form von elektrischen oder elektromagnetischen Feldern beein­

flussbar ist. Dadurch kann der Bedienperson 7 in steuerungstechnisch einfacher 

und zuverlässiger Art und Weise ein variantenreiches bzw. situationsgerecht an­

passbares, haptisches Feedback in Zusammenhang mit der Bedienung des Betä­

tigungsorgans 18 gegeben werden. Ein derartiges Feedback kann Raststufen 

und/oder gesteuert variierende Betätigungs- bzw. Verdrehwiderstände umfassen.

Die zumindest teilweise softwaretechnisch umgesetzte Auswerte- und Steuervor­

richtung 20 ist zur Bereitstellung bzw. zur automatischen Unterscheidung und 

wahlweisen Aktivierung zumindest eines ersten und eines zweiten Betriebsmodus 

B1, B2 des Drehsteller-Bedienelementes 17 bzw. der Steuervorrichtung 2, 2‘ vor­

gesehen. Ein beispielhaftes Verhalten des Drehsteller-Bedienelementes 17 im ers­

ten Betriebsmodus B1 ist in Fig. 5 schematisch veranschaulicht, während ein bei­

spielhaftes Verhalten des Drehsteller-Bedienelementes 17 im zweiten Betriebsmo­

dus B2 in Fig. 6 schematisch gezeigt ist.

Fig. 5 zeigt dabei einen möglichen Bewegungs-Zeitverlauf beim normalen bzw. 

standardmäßigen Drehen des Betätigungsorgans 18. Insbesondere sind in diesem 

Diagramm drei mögliche Drehbewegungsverläufe des Betätigungsorgans 18 in 

Korrelation zu den daraus resultierenden Maschinenbewegungen dargestellt. Die 

Drehbewegungen am Betätigungsorgan 18 sind dabei in proportionale Steuerbe­

fehle bzw. Verfahrbewegungen der angesteuerten Maschinenkomponente umge­

setzt. Insbesondere erfolgt eine Stell- bzw. Verfahrbewegung der angesteuerten 

Maschinenkomponente nur so lange, so lange auch das Betätigungsorgan 18 be­

tätigt wird bzw. durch die Bedienperson aktiv verdreht wird. Unmittelbar beim Be­

enden der Drehbetätigung gegenüber dem Betätigungsorgan 18 und dem damit
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einhergehenden unmittelbaren Stoppen der Drehbewegung des Betätigungsor­

gans 18 stoppt auch die Verstellbewegung der angesteuerten Maschinenkompo­

nente möglichst zeitgleich bzw. mit vernachlässigbarer Verzögerung, welche bei­

spielsweise durch physikalische Trägheiten bzw. steuerungstechnische Rechen­

zeiten bedingt sein kann. Die Bedienperson kann dadurch die Bewegungsge­

schwindigkeit und die jeweils zurückgelegte Bewegungsstrecke der Maschinen­

komponente gut kontrollieren. Dieser Betriebsmodus B1 ist insbesondere zum 

feinfühligen Bewegen einer angesteuerten Maschinenkomponente praktikabel 

und/oder besonders zweckmäßig, wenn nur mehr relativ kurze Stellwege bis zum 

Erreichen der Soll- bzw. Wunschposition zurückzulegen sind.

In diesem ersten Betriebsmodus B1, welcher auch als Proportional-Steuerungsbe- 

trieb bezeichnet werden kann, können auch unterschiedliche Bewegungs-Skalie­

rungen bzw. Umsetzungsverhältnisse zwischen der Drehbewegung des Betäti­

gungsorgans 18 und der Stellbewegung der angesteuerten Maschinenkompo­

nente vorgesehen sein. So ist beispielsweise bei der untersten Kennlinie in Fig. 5 

das Verhältnis zwischen der Drehbewegung des Betätigungsorgans 18 und der 

daraus resultierenden Maschinenbewegung 1:1, während dieses Verhältnis bei 

der mittleren Kennlinie 1:2 und bei der obersten der dargestellten Kennlinien 1:3 

beträgt. Diese optional implementierten Skalierungen bzw. Umsetzungsverhält­

nisse sind dabei durch die Bedienperson auswähl- und voreinstellbar bzw. je nach 

Bedarf umstellbar. Ein eventueller Einstellbereich kann dabei in einem Wertebe­

reich zwischen 1: 1 und 1:10 oder mehr liegen, wobei diese Verhältnisse zwischen 

der Drehung am Betätigungsorgan 18 und der resultierenden Bewegung der Ma­

schinenkomponente stark von der jeweiligen Anwendung bzw. Maschine abhängig 

sein können, insbesondere vom jeweils zurückzulegenden Stellweg, der erreich­

baren Stellgeschwindigkeit und/oder dem jeweiligen Stellantrieb mitbeeinflusst 

sein können.

Im ersten Betriebsmodus B1 tritt also kein Nachlaufen des Betätigungsorgans 18 

nach dem Loslassen des Betätigungsorgans 18 auf. Insbesondere kann das Rast- 

bzw. Bremsmoment des Drehsteller-Betätigungselements 17 bzw. von dessen 

Drehachse 22 entsprechend hoch sein. Dies kann in praktikabler Art und Weise
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via das Drehwiderstand-Generierungsmittel 23 - Fig. 4 - eingestellt bzw. bestimmt 

oder mitbestimmt werden. Es ist aber auch möglich, dass das standardmäßig vor­

handene bzw. das durch den mechanischen Aufbau des Drehsteller-Bedienele­

mentes 17 bedingte Rast- bzw. Bremsmoment gegenüber der Drehachse 22 der­

art hoch ist, dass bei relativ langsamen, standardmäßigen bzw. feinfühligen Dreh­

bewegungen gegenüber dem Betätigungsorgan 18 ein Nachlaufen desselben 

nicht auftritt bzw. nicht auftreten kann. Es ist in diesem Zusammenhang auch üb­

lich, dass die Bedienperson beim „normalen“ bzw. standardmäßigen Drehen am 

Betätigungsorgan 18, wie es beim feinfühligen Positionieren der angesteuerten 

Maschinenkomponente angewandt wird, ein Stoppen bzw. Beenden der Drehung 

des Betätigungsorgans 18 typischerweise durch die Hand bzw. die Finger der Be­

dienperson erfolgt.

Insbesondere wird im ersten Betriebsmodus B1 das Betätigungsorgan 18 durch 

die Bedienperson in der Regel aktiv verzögert bzw. aktiv in den Stillstand versetzt, 

wodurch aufgrund des Proportional-Steuerverhaltens im ersten Betriebsmodus B1 

zeitgleich oder annähernd zeitgleich auch die Bewegung der angesteuerten Ma­

schinenkomponente verzögert bzw. in den Stillstand versetzt wird, wie dies den 

Kennlinienverläufen in Fig. 5 zu entnehmen ist.

Der erste Betriebsmodus B1 ist im Wesentlichen dadurch charakterisiert und von 

der Auswerte- und Steuervorrichtung 20 daran erkennbar, dass zumindest anfäng­

lich bzw. initial ein relativ langsames Verdrehen bzw. „Hochdrehen“ des Betäti­

gungsorgans 18 durch die Bedienperson vorgenommen wird bzw. im Vergleich zu 

den Kennlinien in Fig. 6 - betreffend den zweiten Betriebsmodus B2 - eine relativ 

geringe initiale Winkelbeschleunigung aN am Betätigungsorgan 18 auftritt bzw. an 

dessen Drehachse 22 vorliegt. Die Auswerte- und Steuervorrichtung 20 kann dies 

beispielsweise anhand der Anzahl der Inkremente bzw. Sensorimpulse pro Zeit­

einheit ermitteln, welche vom sensorischen Erfassungsmittel 21 - Fig. 4 - erzeugt 

werden. Die Winkelbeschleunigung aN ist durch die zeitliche Änderung der Winkel­

geschwindigkeit ω des Betätigungsorgans 18 bzw. seiner Drehachse 22 definiert, 

sodass aN = ζΐω/zlt gilt.

21 / 47
N2017/20600-AT-00



21

Alternativ oder in Kombination dazu kann auch die zu einem vorbestimmten, initia­

len Zeitpunkt vorliegende Winkelgeschwindigkeit ω des Betätigungsorgans 18 res­

pektive seiner Drehachse 22 als Kriterium für das Aktivieren des Betriebsmodus 

B1 oder B2 herangezogen werden bzw. als Kriterium für eine Umschaltung zwi­

schen den beiden Betriebsmodi B1 und B2 - und umgekehrt - fungieren. Insbe­

sondere kann vorgesehen sein, dass die in der Anfangsphase der Einleitung einer 

Drehbewegung vorliegende Winkelgeschwindigkeit ω des Betätigungsorgans 18 

als Kriterium für die Aktivierung des ersten oder zweiten Betriebsmodus B1, B2 

herangezogen wird. Die Anfangsphase kann dabei durch einen Evaluierungszeit­

punkt 24 - Fig. 5, 6 - definiert bzw. begrenzt sein. Der Evaluierungszeitpunkt 24 

kann beispielsweise bis zu etwa 0,5s nach dem Start der Drehbewegung des Be­

tätigungsorgans 18 respektive seiner Drehachse 22 liegen, oder zu einem ande­

ren praktikablen Zeitpunkt definiert sein. Insbesondere kann eine Umschaltung in 

den zweiten Betriebsmodus B2 erfolgen, wenn ein vordefinierter Schwellwert der 

Dreh- bzw. Winkelgeschwindigkeit ω des Betätigungsorgans 18 zum Evaluie­

rungszeitpunkt 24 bzw. während einer vordefinierten Evaluierungsphase einen 

vordefinierten Wert erreicht oder überschritten hat. Der entsprechende Winkelge- 

schwindigkeits- bzw. Winkelbeschleunigungs-Schwellwert kann demzufolge als 

Dynamikkennwert der Drehbewegung des Betätigungselements 18 verstanden 

werden, wie dies auch einer Zusammenschau der Fig. 5 und 6 zu entnehmen ist.

Wird von der Auswerte- und Steuervorrichtung 20 detektiert, dass die Winkelbe­

schleunigung aN bzw. die Winkelgeschwindigkeit ω des Betätigungsorgans 18 res­

pektive seiner Drehachse 22 am Beginn bzw. in der Anfangsphase der Einleitung 

einer Drehbewegung am Betätigungsorgan 18 einen vordefinierten Schwellwert 

bzw. einen dementsprechenden Dynamikkennwert erreicht oder überschreitet, so 

wird vorzugsweise automatisch in den zweiten Betriebsmodus B2 umgeschaltet 

bzw. liegt dann ein Kriterium vor, den zweiten Betriebsmodus B2 zu aktivieren 

bzw. das Drehsteller-Bedienelement 17 im zweiten Betriebsmodus B2 zu betrei­

ben. Die Anfangsphase der Einleitung einer Drehbewegung am Betätigungsorgan 

18 kann beispielsweise durch eine Zeitdauer von bis zu 1 Sekunde, vorzugsweise 

von bis zu 0,5 Sekunden ab dem Start der Drehbewegung des Betätigungsorgans 
18 definiert sein.
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Eine zweckmäßiges Evaluierungskriterium für einen automatischen Ein- bzw. Um­

schaltvorgang in Bezug auf die zumindest zwei Betriebsmodi B1, B2 ist also 

dadurch definiert, dass ein Vergleich von wenigstens einem sensortechnisch er­

fassten, initialen Winkelgeschwindigkeits- bzw. Winkelbeschleunigungskennwert 

des Betätigungsorgans 18 mit wenigstens einem vordefinierten Schwell- bzw. 

Grenzwert der Winkelgeschwindigkeit bzw. Winkelbeschleunigung des Betäti­

gungsorgans 18 vorgenommen wird. Insbesondere ist dadurch seitens der Aus­

werte- und Steuervorrichtung 20 automatisiert erkenn- bzw. bestimmbar, ob die 

Bedienperson ein Nachlaufverhalten der Maschinenbewegung wünscht, wenn das 

Betätigungsorgan 18 nach einem Betätigungsimpuls wieder zum Stillstand kommt 

(zweiter Betriebsmodus B2) bzw. ob ein solches Nachlaufverhalten der Maschi­

nenbewegung nicht beabsichtigt bzw. gewünscht ist (erster Betriebsmodus B1).

Die Auswerte- und Steuervorrichtung 20 kann entsprechend einer zweckmäßigen 

Weiterbildung auch dazu ausgebildet sein, den zweiten Betriebsmodus B2 einzu­

leiten oder darauf umzuschalten, wenn zusätzlich mittels einem Berührungs- oder 

Ergreifungserkennungsmittel 25 (Fig. 4), beispielsweise mittels einem kapazitiven 

Sensor 26 (Fig. 4), detektiert wird, dass das Betätigungsorgan 18 von der Bedien­

person losgelassen wurde. Gemäß der Darstellung in Fig. 4 kann das Berührungs­

oder Ergreifungserkennungsmittel 25 bzw. der kapazitive Sensor 26 dem Betäti­

gungsorgan 18 unmittelbar zugeordnet und mit der elektronischen Auswerte- und 

Steuervorrichtung 20 leitungsverbunden sein. Es ist aber auch möglich, die ent­

sprechenden Erfassungsmittel einer feststehenden Begrenzungsfläche der 

Mensch-Maschine-Schnittstelle 6 zuzuordnen bzw. Erfassungsmittel basierend auf 

dem drucksensitiven oder resistiven Prinzip einzusetzen. Beispielhafte Zeitpunkte 

des Loslassens des Betätigungsorgans 18 durch die Bedienperson sind in Fig. 6 

durch Kreissymbole veranschaulicht worden.

In Fig. 6 sind drei beispielhafte Kennlinien von verschiedenen Bewegungsverläu­

fen des Betätigungsorgans 18 und von daraus abgeleiteten bzw. resultierenden 

Bewegungsverläufen der angesteuerten Maschinenkomponente gezeigt. In die­

sem zweiten Betriebsmodus B2 wird die Betätigungsart des Drehsteller-Bedienele­

mentes 17 bzw. von dessen Betätigungsorgan 18 als „Anschubsen“ erkannt bzw.

23 / 47
N2017/20600-AT-00



23

verwertet. Anstelle von „Anschubsen“ kann auch die synonyme Bezeichnung ,,An-

schucken“ verwendet werden.

Der beispielhaften Anschubs-Kennlinie A1 in Fig. 6 liegt eine initiale Winkelbe­

schleunigung äj bzw. eine initiale Winkelgeschwindigkeit oh des Betätigungsor­

gans 18 zugrunde, welche ein tatsächliches Nachlaufen des Betätigungsorgans 18 

während einer Nachlaufzeit TNL1 bewirkt. Diese Nachlaufzeit TNL1 ist hauptsäch­

lich durch den zuvor aufgebrachten Betätigungsimpuls gegenüber dem Betäti­

gungsorgan 18 und durch das vorherrschende Rast- bzw. Bremsmoment gegen­

über dessen Drehachse 22 bestimmt. Der jeweilige Betätigungsimpuls von Seiten 

der Bedienperson resultiert in einer entsprechenden Winkelgeschwindigkeit on 

und Winkelbeschleunigung des Betätigungsorgans 18. Eine Maschinenbewe­

gung wird entsprechend der Anschubs-Kennlinie A1 nur so lange ausgeführt, so­

lange das Betätigungsorgan 18 aufgrund des aufgebrachten Betätigungsimpulses 

nachläuft, nachdem die Bedienperson das Betätigungsorgan 18 nicht mehr be­

rührt. Demnach tritt bei der Beendigung der Drehbewegung des Betätigungsor­

gans 18 auch eine Beendigung der Maschinenbewegung ein.

Das Nachlaufverhalten bzw. die tatsächliche Nachlaufzeit TNL1 des Betätigungs­

organs 18 kann gegebenenfalls von der Auswerte- und Steuervorrichtung 20 mit­

tels dem Drehwiderstand-Generierungsmittel 23 - Fig. 4 - beeinflusst werden. Es 

ist aber auch möglich, dass das Nachlaufverhalten bzw. die tatsächliche Nachlauf­

zeit TNL1 des Betätigungsorgans 18 nur durch mechanischen Eigenschaften des 

Drehsteller-Bedienelementes 17, insbesondere durch die Massenträgheit des Be­

tätigungsorgans 18 bzw. durch die Reibungswerte von dessen Drehachse 22 be­

stimmt ist. Der Zeitpunkt des Loslassen des Betätigungsorgans 18 durch die Bedi­

enperson ist dabei durch ein Kreissymbol auf der Anschubs-Kennlinie A1 beispiel­

haft veranschaulicht. Der Endzeitpunkt des Nachlaufs des Betätigungsorgans 18 

und der zeitgleiche Stopp der Bewegung der angesteuerten Maschinenkompo­

nente ist durch ein Kreuzsymbol auf der Zeitachse dargestellt.
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Der Anschubs-Kennlinie A2 liegt eine initiale Winkelbeschleunigung a2 bzw. eine 

initiale Winkelgeschwindigkeit 0)2 des Betätigungsorgans 18 zugrunde, welche hö­

her ist als bei der Anschubs-Kennlinie A1. Demnach kann die tatsächliche Nach­

laufzeit TNL2 des Betätigungsorgans zumindest geringfügig länger sein, als die 

Nachlaufzeit TNL1. Hierbei ist jedoch die Verstellbewegung der angesteuerten 

Maschinenkomponente ohne Unterbrechung während einer virtuellen Nachlaufzeit 

VNL2 steuerungstechnisch fortgesetzt. Das heißt, dass die Maschinenbewegung 

entsprechend der Anschubs-Kennlinie 2 steuerungstechnisch aktiv fortgesetzt 

wird, obwohl das Betätigungsorgan 18 zum beispielhaften Zeitpunkt mit dem 

Kreuzsymbol bereits zum Stillstand gekommen ist. Mit anderen Worten ausge­

drückt, bewegt sich die angesteuerte Maschinenkomponente gemäß einem defi­

nierten, beispielsweise allmählich abklingenden, Bewegungsprofil weiter, während 

das Betätigungsorgan 18 und dessen Drehachse 22 bereits zum Stillstand gekom­

men sind. Das Verhalten gemäß der Anschubs-Kennlinie A2 wird von der Aus­

werte- und Steuervorrichtung 20 aufgrund einer relativ hohen initialen Winkelbe­

schleunigung a2 bzw. Winkelgeschwindigkeit 0)2 des Betätigungsorgans 18 res­

pektive von dessen Drehachse 22 initiiert bzw. automatisch umgesetzt.

Bei der Anschubs-Kennlinie A3 liegt eine initiale Winkelbeschleunigung a3 bzw. 

eine initiale Winkelgeschwindigkeit ω3 des Betätigungsorgans 18 vor, welche je­

weils höher ist als bei den Anschubs-Kennlinien A1 und A2. Die tatsächliche 

Nachlaufzeit TNL3 des Betätigungsorgans 18 kann dadurch zumindest geringfügig 

länger ausfallen als die tatsächliche Nachlaufzeit TNL2. Aufgrund des relativ ho­

hen Beschleunigungs- bzw. Dynamikkennwertes betreffend die initiale Drehbewe­

gungsphase des Betätigungsorgans 18 kann jedoch die virtuelle Nachlaufzeit 

VNL3 und/oder die Nachlaufgeschwindigkeit seitens der Auswerte- und Steuervor­

richtung 20 deutlich länger bzw. höher angesetzt werden, als dies zum Beispiel bei 

der virtuellen Nachlaufzeit VNL2 vorliegt bzw. angewandt wird. Insbesondere ist 

anhand der relativ hohen initialen Winkelbeschleunigung a3 bzw. Winkelgeschwin­

digkeit ω3 des Betätigungsorgans 18 von der Auswerte- und Steuervorrichtung 20 

ableitbar, dass die Bedienperson eine möglichst lange Nachlaufzeit, welche sich 

aus der tatsächlichen Nachlaufzeit TNL3 und der virtuellen Nachlaufzeit VNL3 des 

Betätigungsorgans 18 ergeben kann, erwirken möchte. Durch die angegebenen
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Maßnahmen können in effizienter Art und Weise dynamisch skalierbare, steue­

rungstechnisch bestimmte bzw. aktiv gesteuerte Nachlaufverhalten von Maschi­

nenbewegungen erzielt werden, welche die Bedienungsergonomie verbessern 

und außerdem die Wirtschaftlichkeit der Steuervorrichtung 2, 2‘ steigern können.

Abweichend von den beispielhaften Darstellungen in Fig. 6 ist es auch möglich, 

dass das Betätigungsorgan 18 bzw. dessen Drehachse 22 keinen physischen 

Nachlauf hat bzw. tatsächlich gar keinen Nachlaufverhalten nach dem Loslassen 

des Bedienelementes 18 durch die Bedienperson aufweist. Die Zeitdauern TNL1, 

TNL2 und TNL3 in Fig. 6 können somit auch Null sein bzw. gar nicht vorhanden 

sein. Insbesondere kann das auf die Drehachse 22 bzw. auf das Betätigungsorgan 

18 einwirkende Rast- bzw. Bremsmoment derart hoch sein, dass das Betätigungs­

organ 18 sofort bzw. ohne nennenswerte Verzögerung nach dem Loslassen durch 

die Bedienperson zum Stillstand kommt. Trotzdem können die vorhergehend be­

schriebenen Kriterien, insbesondere die zuvor dargelegten Winkelgeschwindig- 

keits- bzw. Winkelbeschleunigungskennwerte, in Zusammenhang mit der Bestim­

mung bzw. Einleitung der virtuellen Nachlaufzeiten VNL2, VNL3 der angesteuer­

ten Maschinenkomponente angewandt werden. Das relativ hohe Brems- bzw. 

Rastmoment des Betätigungsorgans 18 respektive von dessen Drehachse 22 

kann dabei inhärent vorliegen bzw. mechanisch vordefiniert sein, oder durch das 

steuerbare Drehwiderstand-Generierungsmittel 23 bedarfsgerecht erzeugt bzw. 

variiert werden.

Die Auswerte- und Steuervorrichtung 20 kann auch derart ausgeführt sein, dass 

der zweite Betriebsmodus B2 beendet und eine aktuell ausgeführte Verstellbewe­

gung einer angesteuerten Maschinenkomponente umgehend gestoppt wird, wenn 

mittels einem Berührungs- oder Ergreifungserkennungsmittel 25 (Fig. 4), beispiels­

weise mittels einem kapazitiven Sensor 26 (Fig. 4), detektiert wird, dass das Betä­

tigungsorgan 18 während dem Vorliegen des zweiten Betriebsmodus B2 von der 

Bedienperson wieder ergriffen und von der Bedienperson daraufhin keine Drehbe­

tätigung eingeleitet wurde, oder von der Bedienperson eine Drehbetätigung des 

Betätigungsorgans 18 in die Gegenrichtung eingeleitet wurde. Der zweite Be­

triebsmodus B2 kann aber auch dadurch beendet und eine aktuell ausgeführte
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Verstellbewegung einer angesteuerten Maschinenkomponente umgehend ge­

stoppt werden, indem während dem Vorliegen des zweiten Betriebsmodus B2 von 

der Bedienperson eine Drehbetätigung des Betätigungsorgans 18 in die Gegen­

richtung eingeleitet wird. Darüber hinaus ist es möglich, dass der zweite Betriebs­

modus B2 beendet und eine aktuell ausgeführte Verstellbewegung einer ange­

steuerten Maschinenkomponente umgehend gestoppt wird, wenn das Betäti­

gungsorgan 18 seitens der Bedienperson in Axialrichtung seiner Drehachse 22 mit 

einem Mindestwert einer Axialkraft beaufschlagt wird, oder in Axialrichtung seiner 

Drehachse 22 verstellt, insbesondere hineingedrückt, wird. Ein durch die vorher­

gehend beschriebenen Maßnahmen von einer Bedienperson bei Bedarf einleitba­

rer Abbruchzeitpunkt 27 einer steuerungstechnisch aktivierten, nachlaufenden Ma­

schinenbewegung, insbesondere innerhalb der virtuellen Nachlaufzeit VNL3 ge­

mäß der Anschubs-Kennlinie A3, ist in Fig. 6 anhand eines Dreieck-Symbols ver­

anschaulicht worden.

Wie in Fig. 6 ebenso veranschaulicht, kann die Auswerte- und Steuervorrichtung 

20 auch dazu ausgebildet sein, eine Nachlaufzeit VNL2, VNL3 oder ein Nachlauf­

verhalten, beispielsweise einen Geschwindigkeitsverlauf, der Verstellbewegung 

der angesteuerten Maschinenkomponente zumindest einmal oder mehrmals zu er­

höhen, wenn die erfasste Winkelgeschwindigkeit ω2, ω3 oder Winkelbeschleuni­

gung a2, «3 des Betätigungsorgans 18 oder seiner Drehachse 22 zumindest einen 

vordefinierten Schwellwert innerhalb einer vordefinierten Bewertungszeitspanne t1 

zweimal oder mehrmals erreicht oder überschreitet. Die vordefinierte Bewertungs­

zeitspanne t1 kann dabei durch eine erneute Drehbetätigung des Betätigungsor­

gans 18 vor dem Eintreten von dessen Stillstand, oder durch eine erneute Drehbe­

tätigung des Betätigungsorgans 18 innerhalb von weniger als 2 Sekunden, vor­

zugsweise weniger als 1 Sekunde, nach einem Loslassen des Betätigungsorgans 

18 durch die Bedienperson definiert sein.

Wie in Fig. 4 veranschaulicht, kann die Mensch-Maschine-Schnittstelle 6 oder die 

Steuervorrichtung 2, 2‘, insbesondere das Drehsteller-Bedienelement 17 bzw. de­

ren Auswerte- und Steuervorrichtung 20 auch mit einer akustischen und/oder visu­

ellen Signalisierungsvorrichtung 28, 29 ausgestattet bzw. leitungsverbunden sein.
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Die akustische und/oder visuelle Signalisierungsvorrichtung 28, 29 dient dazu, der 

Bedienperson beim Vorliegen des zweiten Betriebsmodus B2 das Vorliegen einer 

aktiven Nachlaufphase bzw. das jeweilige Nachlaufverhalten der angesteuerten 

Maschinenkomponente zu signalisieren. Dies ist insbesondere beim Vorliegen 

bzw. steuerungstechnischen Aktivieren von virtuellen Nachlaufzeiten VNL2, VNL3 

zweckmäßig, da hierbei das Betätigungsorgan 18 stillsteht und trotzdem eine typi­

scherweise abklingende, nachlaufende Verstellbewegung der entsprechend ange­

steuerten Maschinenkomponente vorliegt.

Die akustische und/oder visuelle Signalisierungsvorrichtung 28, 29 kann dabei zur 

Abgabe einer akustischen und/oder visuellen Rückmeldung über das allmähliche 

Verstreichen oder Ablaufen der tatsächlichen und/oder virtuellen Nachlaufzeit 

TNL1, TNL2, TNL3, VNL2, VNL3 und/oder über die allmählich abnehmende Nach­

laufgeschwindigkeit der angesteuerten Maschinenkomponente vorgesehen sein. 

Die akustische Signalisierungsvorrichtung 28 kann hierfür wenigstens einen Sum­

mer oder Lautsprecher 30 umfassen. Die visuelle Signalisierungsvorrichtung 29 

kann hierfür wenigstens ein Display bzw. ein Anzeigemittel 31, beispielsweise eine 

Restdaueranzeige und/oder eine Geschwindigkeitsanzeige in Zahlen-, Balken- o­

der Zeigerform umfassen.

Die Ausführungsbeispiele zeigen mögliche Ausführungsvarianten, wobei an dieser 

Stelle bemerkt sei, dass die Erfindung nicht auf die speziell dargestellten Ausfüh­

rungsvarianten derselben eingeschränkt ist, sondern vielmehr auch diverse Kom­

binationen der einzelnen Ausführungsvarianten untereinander möglich sind und 

diese Variationsmöglichkeit aufgrund der Lehre zum technischen Handeln durch 

gegenständliche Erfindung im Können des auf diesem technischen Gebiet tätigen 

Fachmannes liegt.

Der Schutzbereich ist durch die Ansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die 

Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen. Einzel­

merkmale oder Merkmalskombinationen aus den gezeigten und beschriebenen 

unterschiedlichen Ausführungsbeispielen können für sich eigenständige erfinderi­

sche Lösungen darstellen. Die den eigenständigen erfinderischen Lösungen zu­

grundeliegende Aufgabe kann der Beschreibung entnommen werden.
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Sämtliche Angaben zu Wertebereichen in gegenständlicher Beschreibung sind so 

zu verstehen, dass diese beliebige und alle Teilbereiche daraus mitumfassen, z.B. 

ist die Angabe 1 bis 10 so zu verstehen, dass sämtliche Teilbereiche, ausgehend 

von der unteren Grenze 1 und der oberen Grenze 10 mit umfasst sind, d.h. sämtli­

che Teilbereiche beginnen mit einer unteren Grenze von 1 oder größer und enden 

bei einer oberen Grenze von 10 oder weniger, z.B. 1 bis 1,7, oder 3,2 bis 8,1, oder 

5,5 bis 10.

Der Ordnung halber sei abschließend darauf hingewiesen, dass zum besseren 

Verständnis des Aufbaus Elemente teilweise unmaßstäblich und/oder vergrößert 

und/oder verkleinert dargestellt wurden.
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Bezugszeichenliste

1 Steuerungssystem 29 visuelle Signalisierungsvorrichtung

2, 2‘ Steuervorrichtung 30 Lautsprecher

3 Maschine 31 Anzeigemittel

4 Industrieroboter

5 Leitrechner Winkelbeschleunigung

6 Mensch-Maschine-Schnittstelle normales Drehen
7 Bedienperson al,2,3 Winkelbeschleunigung
8 Handbediengerät Anschubsen
9 Bedienpanel ojn Winkelgeschwindigkeit
10 Eingabevorrichtung normales Drehen
11 berührungssensitiver Bildschirm 0)1,0)2, 0)3 Winkelgeschwindigkeit
12 Eingabetaste Anschubsen
13 Bewegungsantrieb B1 erster Betriebsmodus
14 Motor B2 zweiter Betriebsmodus
15 Magnetventil A1 Anschubs-Kennlinie 1
16 Bedienelement A2 Anschubs-Kennlinie 2
17 Drehsteller-Bedienelement A3 Anschubs-Kennlinie 3
18 Betätigungsorgan TNL1 tatsächliche Nachlaufzeit 1
19 Markierung TNL2 tatsächliche Nachlaufzeit 2
20 Auswerte- und Steuervorrichtung TNL3 tatsächliche Nachlaufzeit 3
21 sensortechnisches Erfassungsmittel VNL2 virtuelle Nachlaufzeit 2
22 Drehachse VNL3 virtuelle Nachlaufzeit 3
23 Drehwiderstand-Generierungsmittel t1 Bewertungszeitspanne
24 Evaluierungszeitpunkt

25 Berührungs- oder Ergreifungserken-

nungsmittel

26 Sensor (kapazitiv)

27 Abbruchzeitpunkt

28 akustische Signalisierungsvorrich-

tung
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Patentansprüche

1. Steuervorrichtung (2, 2‘) für industrielle Maschinen (3) mit gesteuerten

Bewegungsantrieben (13) für Maschinenkomponenten, umfassend eine Mensch­

Maschine-Schnittstelle (6) mit wenigstens einem Bedienelement (16) zur manuel­

len Beeinflussung oder Vorgabe von Verstellbewegungen von zumindest einer der 

Maschinenkomponenten, wobei zumindest ein Bedienelement (16) als Drehsteller­

Bedienelement (17) mit einem um eine Drehachse (22) drehbar gelagerten Betäti­

gungsorgan (18) ausgebildet ist, welches Betätigungsorgan (18) durch Betäti­

gungskraft einer Bedienperson verdrehbar ist, und wobei Drehbewegungen des 

Betätigungsorgans (18) respektive seiner Drehachse (22) zur Ableitung von Steu­

erbefehlen von einer elektronischen Auswerte- und Steuervorrichtung (20) evalu­

iert werden, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerte- und Steuervorrichtung

(20) zur automatischen Unterscheidung zumindest zwischen einem ersten Be­

triebsmodus (B1) und einem zweiten Betriebsmodus (B2) ausgebildet ist, wobei im 

ersten Betriebsmodus (B1) Verstellbewegungen einer angesteuerten Maschinen­

komponente nur so lange ausgeführt werden, solange von der Auswerte- und 

Steuervorrichtung (20) eine Drehbewegung des Betätigungsorgans (18) respektive 

seiner Drehachse (22) erfassbar ist, und im zweiten Betriebsmodus (B2) Verstell­

bewegungen einer angesteuerten Maschinenkomponente unmittelbar nach Been­

digung der Drehbewegung des Betätigungsorgans (18) oder seiner Drehachse 

(22) ohne einer Unterbrechung der Verstellbewegung der angesteuerten Maschi­

nenkomponente für eine zeitlich begrenzte Nachlaufzeit (VNL2, VNL3) fortgesetzt 

werden, wobei die automatische Unterscheidung zwischen dem ersten und dem 

zweiten Betriebsmodus (B1, B2) basierend auf einer von der Auswerte- und Steu­

ervorrichtung (20) erfassten Winkelgeschwindigkeit (ojn, 0)1, ω2, 0)3) oder Winkel­

beschleunigung (aw, ät, a2, a3) vorgenommen wird, welche Winkelgeschwindigkeit 

(o)n, 0)1,0)2, 0)3) oder Winkelbeschleunigung (aN, a2, a3) während oder nach ei­

ner Anfangsphase einer Drehbetätigung des Betätigungsorgans (18) vorliegt, oder 

zu einem Evaluierungszeitpunkt (24) nach dem Beginn einer gegenüber dem Be­

tätigungsorgan (18) jeweils eingeleiteten Drehbetätigung des Betätigungsorgans

(18) vorliegt oder vorhanden ist, und dass die Auswerte- und Steuervorrichtung
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(20) zur automatischen Umschaltung zwischen dem ersten und zweiten Betriebs­

modus (B1, B2) und umgekehrt, respektive zur automatischen Aktivierung des ers­

ten oder zweiten Betriebsmodus (B1, B2) ausgebildet ist.

2. Steuervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 

von der Auswerte- und Steuervorrichtung (20) eine Umschaltung auf den zweiten 

Betriebsmodus (B2) oder eine Aktivierung des zweiten Betriebsmodus (B2) vorge­

nommen wird, wenn die erfasste Winkelgeschwindigkeit (ω1, ω2, ω3) oder Winkel­

beschleunigung (a-L, a2, a3) des Betätigungsorgans (18) respektive seiner Dreh­

achse (22) unmittelbar nach dem Beginn der Einleitung einer Drehbewegung ge­

genüber dem Betätigungsorgan (18) einen vordefinierten Schwellwert oder einen 

hierzu gleichkommenden Dynamikkennwert erreicht hat oder überschreitet.

3. Steuervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Auswerte- und Steuervorrichtung (20) dazu ausgebildet ist, eine Nach­

laufzeit (VNL2, VNL3) oder ein Nachlaufverhalten der Verstellbewegung der ange­

steuerten Maschinenkomponente in Abhängigkeit von mehreren vordefinierten 

Schwellwerten festzulegen, welche unterschiedlichen Schwellwerte durch unter­

schiedlich hohe Winkelgeschwindigkeiten (ω2, ota) oder Winkelbeschleunigungen 

(a2, ^3) des Betätigungsorgans (18) respektive seiner Drehachse (22) unmittelbar 

nach dem Beginn der Einleitung einer Drehbewegung gegenüber dem Betäti­

gungsorgan (18) definiert sind.

4. Steuervorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerte- und Steuervorrichtung (20) dazu 

ausgebildet ist, den zweiten Betriebsmodus (B2) einzuleiten oder darauf umzu­

schalten, wenn zusätzlich mittels einem Berührungs- oder Ergreifungserkennungs­

mittel (25), beispielsweise mittels einem kapazitiven Sensor (26), detektiert wird, 

dass das Betätigungsorgan (18) von der Bedienperson losgelassen wurde.

5. Steuervorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerte- und Steuervorrichtung (20) dazu
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ausgebildet ist, eine Nachlaufzeit (VNL2, VNL3) oder ein Nachlaufverhalten der

Verstellbewegung der angesteuerten Maschinenkomponente in Abhängigkeit der

aktuellen Position der angesteuerten Maschinenkomponente, beispielsweise in

Bezug auf eine technische oder mechanische Endposition oder in Bezug auf einen

kollisionsfreien Bewegungsspielraum, unterschiedlich festzulegen.

6. Steuervorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerte- und Steuervorrichtung (20) dazu 

ausgebildet ist, eine Nachlaufzeit (VNL2, VNL3) oder ein Nachlaufverhalten, bei­

spielsweise einen Geschwindigkeitsverlauf, der Verstellbewegung der angesteuer­

ten Maschinenkomponente zumindest einmal oder mehrmals zu erhöhen, wenn 

die erfasste Winkelgeschwindigkeit (ω2, ω3) oder Winkelbeschleunigung (ä2, ^3) 

des Betätigungsorgans (18) oder seiner Drehachse (22) zumindest einen vordefi­

nierten Schwellwert innerhalb einer vordefinierten Bewertungszeitspanne (t1) zwei­

mal oder mehrmals erreicht oder überschreitet.

7. Steuervorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass 

die vordefinierte Bewertungszeitspanne (t1) durch eine erneute Drehbetätigung 

des Betätigungsorgans (18) vor dem Eintreten von dessen Stillstand, oder durch 

eine erneute Drehbetätigung des Betätigungsorgans (18) innerhalb von weniger 

als 2 Sekunden, vorzugsweise von weniger als 1 Sekunde, nach einem Loslassen 

des Betätigungsorgans (18) durch die Bedienperson definiert ist.

8. Steuervorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 

dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Betriebsmodus (B2) beendet und eine 

aktuell ausgeführte Verstellbewegung einer angesteuerten Maschinenkomponente 

umgehend gestoppt wird, wenn mittels einem Berührungs- oder Ergreifungserken­

nungsmittel (25), beispielsweise mittels einem kapazitiven Sensor (26), detektiert 

wird, dass das Betätigungsorgan (18) während dem Vorliegen des zweiten Be­

triebsmodus (B2) von der Bedienperson wieder ergriffen und von der Bedienper­

son daraufhin keine Drehbetätigung eingeleitet wurde, oder von der Bedienperson
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eine Drehbetätigung des Betätigungsorgans (18) in die Gegenrichtung eingeleitet

wurde.

9. Steuervorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 

dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Betriebsmodus (B2) beendet und eine 

aktuell ausgeführte Verstellbewegung einer angesteuerten Maschinenkomponente 

umgehend gestoppt wird, wenn während dem Vorliegen des zweiten Betriebsmo­

dus (B2) von der Bedienperson eine Drehbetätigung des Betätigungsorgans (18) 

in die Gegenrichtung eingeleitet wird.

10. Steuervorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 

dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Betriebsmodus (B2) beendet und eine 

aktuell ausgeführte Verstellbewegung einer angesteuerten Maschinenkomponente 

umgehend gestoppt wird, wenn das Betätigungsorgan (18) seitens der Bedienper­

son in Axialrichtung seiner Drehachse (22) mit einem Mindestwert einer Axialkraft 

beaufschlagt wird, oder in Axialrichtung seiner Drehachse (22) verstellt, insbeson­

dere hineingedrückt, wird.

11. Steuervorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 

dadurch gekennzeichnet, dass eine akustische und/oder visuelle Signalisierungs­

vorrichtung (28, 29) ausgebildet ist, welche der Bedienperson beim Vorliegen des 

zweiten Betriebsmodus (B2) das Nachlaufverhalten der angesteuerten Maschinen­

komponente signalisiert, insbesondere zur Abgabe einer akustischen und/oder vi­

suellen Rückmeldung über das allmähliche Verstreichen oder Ablaufen der tat­

sächlichen und/oder virtuellen Nachlaufzeit (TNL1, TNL2, TNL3, VNL2, VNL3) 

und/oder über die allmählich abnehmende Nachlaufgeschwindigkeit der angesteu­

erten Maschinenkomponente vorgesehen ist.

12. Steuervorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass 

die akustische und/oder visuelle Signalisierungsvorrichtung (28, 29) wenigstens

34 / 47
N2017/20600-AT-00



34

einen Lautsprecher (30) und/oder wenigstens ein Anzeigemittel (31), beispiels­

weise eine Restdaueranzeige und/oder eine Geschwindigkeitsanzeige in Zahlen-,

Balken- oder Zeigerform, umfasst.

13. Steuervorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 

dadurch gekennzeichnet, dass das Betätigungsorgan (18) oder dessen Drehachse 

(22) mit einem gesteuert veränderlichen Drehwiderstand-Generierungsmittel (23) 

in mechanischer Wechselwirkung steht oder bewegungsgekoppelt ist, wobei die 

Auswerte- und Steuervorrichtung (20) zur veränderlichen Einstellung von Drehwi­

derständen des Drehwiderstand-Generierungsmittels (23) ausgebildet ist.

14. Verfahren zum Betreiben einer Steuervorrichtung (2, 2‘) für industrielle 

Maschinen (3) mit gesteuerten Bewegungsantrieben (13) für Maschinenkompo­

nenten, wobei eine Mensch-Maschine-Schnittstelle (6) mit wenigstens einem Be­

dienelement (16) zur manuellen Beeinflussung oder Vorgabe von Verstellbewe­

gungen von zumindest einer der Maschinenkomponenten vorgesehen ist, wobei 

zumindest ein Bedienelement (16) als Drehsteller-Bedienelement (17) mit einem 

um eine Drehachse (22) drehbar gelagerten Betätigungsorgan (18) ausgebildet ist, 

welches Betätigungsorgan (18) durch Betätigungskraft einer Bedienperson ver­

drehbar ist, und wobei Drehbewegungen des Betätigungsorgans (18) respektive 

seiner Drehachse (22) zur Ableitung von Steuerbefehlen von einer elektronischen 

Auswerte- und Steuervorrichtung (20) evaluiert werden, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Auswerte- und Steuervorrichtung (20) zur automatischen Unterscheidung 

zumindest zwischen einem ersten Betriebsmodus (B1) und einem zweiten Be­

triebsmodus (B2) ausgebildet ist, wobei im ersten Betriebsmodus (B1) Verstellbe­

wegungen einer angesteuerten Maschinenkomponente nur so lange ausgeführt 

werden, solange von der Auswerte- und Steuervorrichtung (20) eine Drehbewe­

gung des Betätigungsorgans (18) respektive seiner Drehachse (22) erfassbar ist, 

und im zweiten Betriebsmodus (B2) Verstellbewegungen einer angesteuerten Ma­

schinenkomponente unmittelbar nach Beendigung der Drehbewegung des Betäti­

gungsorgans (18) oder seiner Drehachse (22) ohne einer Unterbrechung der Ver-
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Stellbewegung der angesteuerten Maschinenkomponente für eine zeitlich be­

grenzte Nachlaufzeit (VNL2, VNL3) fortgesetzt werden, wobei die automatische 

Unterscheidung zwischen dem ersten und dem zweiten Betriebsmodus (B1, B2) 

basierend auf einer von der Auswerte- und Steuervorrichtung (20) erfassten Win­

kelgeschwindigkeit (con, 0)1,0)2, 0)3) oder Winkelbeschleunigung (aN, äx, a2, a3) 

vorgenommen wird, welche Winkelgeschwindigkeit (o)n, 0)1,0)2, 0)3) oder Winkel­

beschleunigung (aN, äi, a2, a3) während oder nach einer Anfangsphase einer 

Drehbetätigung des Betätigungsorgans (18) vorliegt, oder zu einem Evaluierungs­

zeitpunkt (24) nach dem Beginn einer gegenüber dem Betätigungsorgan (18) je­

weils eingeleiteten Drehbetätigung des Betätigungsorgans (18) vorliegt oder vor­

handen ist, und dass die Auswerte- und Steuervorrichtung (20) zur automatischen 

Umschaltung zwischen dem ersten und zweiten Betriebsmodus (B1, B2) und um­

gekehrt, respektive zur automatischen Aktivierung des ersten oder zweiten Be­

triebsmodus (B1, B2) ausgebildet ist.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass es Ver­

fahrensmaßnahmen gemäß den Ansprüchen 2 bis 13 umfasst.
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Patentansprüche

1. Steuervorrichtung (2, 2‘) für industrielle Maschinen (3) mit gesteuerten

Bewegungsantrieben (13) für Maschinenkomponenten, umfassend eine Mensch­

Maschine-Schnittstelle (6) mit wenigstens einem Bedienelement (16) zur manuel­

len Beeinflussung oder Vorgabe von Verstellbewegungen von zumindest einer der 

Maschinenkomponenten, wobei zumindest ein Bedienelement (16) als Drehsteller­

Bedienelement (17) mit einem um eine Drehachse (22) drehbar gelagerten Betäti­

gungsorgan (18) ausgebildet ist, welches Betätigungsorgan (18) durch Betäti­

gungskraft einer Bedienperson verdrehbar ist, und wobei Drehbewegungen des 

Betätigungsorgans (18) respektive seiner Drehachse (22) zur Ableitung von Steu­

erbefehlen von einer elektronischen Auswerte- und Steuervorrichtung (20) evalu­

iert werden, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerte- und Steuervorrichtung 

(20) zur automatischen Unterscheidung zumindest zwischen einem ersten Be­

triebsmodus (B1) und einem zweiten Betriebsmodus (B2) ausgebildet ist, wobei im 

ersten Betriebsmodus (B1) Verstellbewegungen einer angesteuerten Maschinen­

komponente nur so lange ausgeführt werden, solange von der Auswerte- und 

Steuervorrichtung (20) eine Drehbewegung des Betätigungsorgans (18) respektive 

seiner Drehachse (22) erfassbar ist, und im zweiten Betriebsmodus (B2) Verstell­

bewegungen einer angesteuerten Maschinenkomponente unmittelbar nach Been­

digung der Drehbewegung des Betätigungsorgans (18) oder seiner Drehachse 

(22) ohne einer Unterbrechung der Verstellbewegung der angesteuerten Maschi­

nenkomponente für eine zeitlich begrenzte Nachlaufzeit (VNL2, VNL3) fortgesetzt 

werden, wobei die automatische Unterscheidung zwischen dem ersten und dem 

zweiten Betriebsmodus (B1, B2) basierend auf einer von der Auswerte- und Steu­

ervorrichtung (20) erfassten Winkelgeschwindigkeit (wn, ω1, ω2, ω3) oder Winkel­

beschleunigung (aN, a1, a2, ä3) vorgenommen wird, welche Winkelgeschwindigkeit 

(wn, ω1, ω2, ω3) oder Winkelbeschleunigung (aN, ä1, ä2, ä3) während oder nach ei­

ner Anfangsphase einer Drehbetätigung des Betätigungsorgans (18) vorliegt, oder 

zu einem Evaluierungszeitpunkt (24) nach dem Beginn einer gegenüber dem Be­

tätigungsorgan (18) jeweils eingeleiteten Drehbetätigung des Betätigungsorgans

(18) vorliegt oder vorhanden ist, und dass die Auswerte- und Steuervorrichtung
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(20) zur automatischen Umschaltung zwischen dem ersten und zweiten Betriebs­

modus (B1, B2) und umgekehrt, respektive zur automatischen Aktivierung des ers­

ten oder zweiten Betriebsmodus (B1, B2) ausgebildet ist.

2. Steuervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 

von der Auswerte- und Steuervorrichtung (20) eine Umschaltung auf den zweiten 

Betriebsmodus (B2) oder eine Aktivierung des zweiten Betriebsmodus (B2) vorge­

nommen wird, wenn die erfasste Winkelgeschwindigkeit (ω1, ω2, ω3) oder Winkel­

beschleunigung (a1, a2, a3) des Betätigungsorgans (18) respektive seiner Dreh­

achse (22) unmittelbar nach dem Beginn der Einleitung einer Drehbewegung ge­

genüber dem Betätigungsorgan (18) einen vordefinierten Schwellwert oder einen 

hierzu gleichkommenden Dynamikkennwert erreicht hat oder überschreitet.

3. Steuervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Auswerte- und Steuervorrichtung (20) dazu ausgebildet ist, eine Nach­

laufzeit (VNL2, VNL3) oder ein Nachlaufverhalten der Verstellbewegung der ange­

steuerten Maschinenkomponente in Abhängigkeit von mehreren vordefinierten 

Schwellwerten festzulegen, welche unterschiedlichen Schwellwerte durch unter­

schiedlich hohe Winkelgeschwindigkeiten (ω2, ω3) oder Winkelbeschleunigungen

(a2, a3) des Betätigungsorgans (18) respektive seiner Drehachse (22) unmittelbar 

nach dem Beginn der Einleitung einer Drehbewegung gegenüber dem Betäti­

gungsorgan (18) definiert sind.

4. Steuervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch ge­

kennzeichnet, dass die Auswerte- und Steuervorrichtung (20) dazu ausgebildet ist, 

den zweiten Betriebsmodus (B2) einzuleiten oder darauf umzuschalten, wenn zu­

sätzlich mittels einem Berührungs- oder Ergreifungserkennungsmittel (25), bei­

spielsweise mittels einem kapazitiven Sensor (26), detektiert wird, dass das Betäti­

gungsorgan (18) von der Bedienperson losgelassen wurde.

5. Steuervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Auswerte- und Steuervorrichtung (20) dazu ausgebildet ist,
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eine Nachlaufzeit (VNL2, VNL3) oder ein Nachlaufverhalten der Verstellbewegung

der angesteuerten Maschinenkomponente in Abhängigkeit der aktuellen Position

der angesteuerten Maschinenkomponente, beispielsweise in Bezug auf eine tech­

nische oder mechanische Endposition oder in Bezug auf einen kollisionsfreien Be­

wegungsspielraum, unterschiedlich festzulegen.

6. Steuervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch ge­

kennzeichnet, dass die Auswerte- und Steuervorrichtung (20) dazu ausgebildet ist, 

eine Nachlaufzeit (VNL2, VNL3) oder ein Nachlaufverhalten, beispielsweise einen 

Geschwindigkeitsverlauf, der Verstellbewegung der angesteuerten Maschinen­

komponente zumindest einmal oder mehrmals zu erhöhen, wenn die erfasste Win­

kelgeschwindigkeit (ω2, ω3) oder Winkelbeschleunigung (a2, a3) des Betätigungs­

organs (18) oder seiner Drehachse (22) zumindest einen vordefinierten Schwell­

wert innerhalb einer vordefinierten Bewertungszeitspanne (t1) zweimal oder mehr­

mals erreicht oder überschreitet.

7. Steuervorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass 

die vordefinierte Bewertungszeitspanne (t1) durch eine erneute Drehbetätigung 

des Betätigungsorgans (18) vor dem Eintreten von dessen Stillstand, oder durch 

eine erneute Drehbetätigung des Betätigungsorgans (18) innerhalb von weniger 

als 2 Sekunden, vorzugsweise von weniger als 1 Sekunde, nach einem Loslassen 

des Betätigungsorgans (18) durch die Bedienperson definiert ist.

8. Steuervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch ge­

kennzeichnet, dass der zweite Betriebsmodus (B2) beendet und eine aktuell aus­

geführte Verstellbewegung einer angesteuerten Maschinenkomponente umge­

hend gestoppt wird, wenn mittels einem Berührungs- oder Ergreifungserkennungs­

mittel (25), beispielsweise mittels einem kapazitiven Sensor (26), detektiert wird, 

dass das Betätigungsorgan (18) während dem Vorliegen des zweiten Betriebsmo­

dus (B2) von der Bedienperson wieder ergriffen und von der Bedienperson darauf­

hin keine Drehbetätigung eingeleitet wurde, oder von der Bedienperson eine Dreh­

betätigung des Betätigungsorgans (18) in die Gegenrichtung eingeleitet wurde.
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9. Steuervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch ge­

kennzeichnet, dass der zweite Betriebsmodus (B2) beendet und eine aktuell aus­

geführte Verstellbewegung einer angesteuerten Maschinenkomponente umge­

hend gestoppt wird, wenn während dem Vorliegen des zweiten Betriebsmodus 

(B2) von der Bedienperson eine Drehbetätigung des Betätigungsorgans (18) in die 

Gegenrichtung eingeleitet wird.

10. Steuervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch ge­

kennzeichnet, dass der zweite Betriebsmodus (B2) beendet und eine aktuell aus­

geführte Verstellbewegung einer angesteuerten Maschinenkomponente umge­

hend gestoppt wird, wenn das Betätigungsorgan (18) seitens der Bedienperson in 

Axialrichtung seiner Drehachse (22) mit einem Mindestwert einer Axialkraft beauf­

schlagt wird, oder in Axialrichtung seiner Drehachse (22) verstellt, insbesondere 

hineingedrückt, wird.

11. Steuervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch ge­

kennzeichnet, dass eine akustische und/oder visuelle Signalisierungsvorrichtung 

(28, 29) ausgebildet ist, welche der Bedienperson beim Vorliegen des zweiten Be­

triebsmodus (B2) das Nachlaufverhalten der angesteuerten Maschinenkompo­

nente signalisiert, insbesondere zur Abgabe einer akustischen und/oder visuellen 

Rückmeldung über das allmähliche Verstreichen oder Ablaufen der tatsächlichen 

und/oder virtuellen Nachlaufzeit (TNL1, TNL2, TNL3, VNL2, VNL3) und/oder über 

die allmählich abnehmende Nachlaufgeschwindigkeit der angesteuerten Maschi­

nenkomponente vorgesehen ist.

12. Steuervorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass 

die akustische und/oder visuelle Signalisierungsvorrichtung (28, 29) wenigstens 

einen Lautsprecher (30) und/oder wenigstens ein Anzeigemittel (31), beispiels­

weise eine Restdaueranzeige und/oder eine Geschwindigkeitsanzeige in Zahlen-, 

Balken- oder Zeigerform, umfasst.
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13. Steuervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch ge­

kennzeichnet, dass das Betätigungsorgan (18) oder dessen Drehachse (22) mit 

einem gesteuert veränderlichen Drehwiderstand-Generierungsmittel (23) in me­

chanischer Wechselwirkung steht oder bewegungsgekoppelt ist, wobei die Aus­

werte- und Steuervorrichtung (20) zur veränderlichen Einstellung von Drehwider­

ständen des Drehwiderstand-Generierungsmittels (23) ausgebildet ist.

14. Verfahren zum Betreiben einer Steuervorrichtung (2, 2‘) für industrielle 

Maschinen (3) mit gesteuerten Bewegungsantrieben (13) für Maschinenkompo­

nenten, wobei eine Mensch-Maschine-Schnittstelle (6) mit wenigstens einem Be­

dienelement (16) zur manuellen Beeinflussung oder Vorgabe von Verstellbewe­

gungen von zumindest einer der Maschinenkomponenten vorgesehen ist, wobei 

zumindest ein Bedienelement (16) als Drehsteller-Bedienelement (17) mit einem 

um eine Drehachse (22) drehbar gelagerten Betätigungsorgan (18) ausgebildet ist, 

welches Betätigungsorgan (18) durch Betätigungskraft einer Bedienperson ver­

drehbar ist, und wobei Drehbewegungen des Betätigungsorgans (18) respektive 

seiner Drehachse (22) zur Ableitung von Steuerbefehlen von einer elektronischen 

Auswerte- und Steuervorrichtung (20) evaluiert werden, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Auswerte- und Steuervorrichtung (20) zur automatischen Unterscheidung 

zumindest zwischen einem ersten Betriebsmodus (B1) und einem zweiten Be­

triebsmodus (B2) ausgebildet ist, wobei im ersten Betriebsmodus (B1) Verstellbe­

wegungen einer angesteuerten Maschinenkomponente nur so lange ausgeführt 

werden, solange von der Auswerte- und Steuervorrichtung (20) eine Drehbewe­

gung des Betätigungsorgans (18) respektive seiner Drehachse (22) erfassbar ist, 

und im zweiten Betriebsmodus (B2) Verstellbewegungen einer angesteuerten Ma­

schinenkomponente unmittelbar nach Beendigung der Drehbewegung des Betäti­

gungsorgans (18) oder seiner Drehachse (22) ohne einer Unterbrechung der Ver­

stellbewegung der angesteuerten Maschinenkomponente für eine zeitlich be­

grenzte Nachlaufzeit (VNL2, VNL3) fortgesetzt werden, wobei die automatische 

Unterscheidung zwischen dem ersten und dem zweiten Betriebsmodus (B1, B2) 

basierend auf einer von der Auswerte- und Steuervorrichtung (20) erfassten Win­

kelgeschwindigkeit (wn,ω1, ω2, ω3) oder Winkelbeschleunigung (aN, a1, a2, d3)
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vorgenommen wird, welche Winkelgeschwindigkeit (wn, ωι, ω2, ω3) oder Winkel­

beschleunigung (aN, a1, a2, ä3) während oder nach einer Anfangsphase einer 

Drehbetätigung des Betätigungsorgans (18) vorliegt, oder zu einem Evaluierungs­

zeitpunkt (24) nach dem Beginn einer gegenüber dem Betätigungsorgan (18) je­

weils eingeleiteten Drehbetätigung des Betätigungsorgans (18) vorliegt oder vor­

handen ist, und dass die Auswerte- und Steuervorrichtung (20) zur automatischen 

Umschaltung zwischen dem ersten und zweiten Betriebsmodus (B1, B2) und um­

gekehrt, respektive zur automatischen Aktivierung des ersten oder zweiten Be­

triebsmodus (B1, B2) ausgebildet ist.
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